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1. Einleitung 

Bis zur Einführung der Lkw-Maut auf den Bundesautobahnen (BAB) mit Beginn des Jah-
res 2005 hat der Staat die Planung, den Bau, die Erhaltung und den Betriebsdienst der 
Bundesfernstraßen überwiegend mit Hilfe allgemeiner Haushaltsmittel finanziert. Seit 2005 
werden auch Einnahmen aus der Lkw-Maut zweckgebunden über die neu gegründete Ver-
kehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft (VIFG) im Fernstraßensektor investiert. Bei der 
Produktion der Bundesfernstraßen werden nach dem traditionellen Ansatz der Bau und 
größere Erhaltungsarbeiten separat ausgeschrieben und an private Unternehmen übertra-
gen, während der Betriebsdienst sowie Erhaltungsmaßnahmen geringen Umfangs vom 
öffentlichen Sektor weitgehend in Eigenregie erbracht werden. Für das wertschöpfungsstu-
fenübergreifende Management und damit u. a. für die Entscheidungen über die Verteilung 
von Finanzmitteln auf Bau- und Erhaltungsarbeiten sowie den Betriebsdienst ist im Rah-
men des traditionellen Produktionsansatzes die öffentliche Hand zuständig.  

Als Alternative zum traditionellen Produktionsansatz werden beim PPP (Public-Private-
Partnership)-Ansatz einem privaten Unternehmen, dem Betreiber, Aufgaben wertschöp-
fungsstufenübergreifend in langfristigen Verträgen übertragen, was zumindest die Einbe-
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ziehung des Baus und der Erhaltung erfordert.1 Sofern bei PPP-Projekten die Vergütung 
des Betreibers über zweckgebundene Mauteinnahmen erfolgt, die direkt an den Betreiber 
fließen, liegt aus ökonomischer Sicht eine Konzession vor. Mit dem Warnowtunnel in 
Rostock und dem Herrentunnel in Lübeck sind auf den Bundesfernstraßen bislang zwei 
PPP-Projekte nach einem Konzessionsmodell, dem so genannten „F-Modell“, realisiert 
worden. Auf Grundlage des so genannten „A-Modells“, nach dem bei fünf Pilotprojekten 
im Rahmen des PPP-Ansatzes einzelne Strecken des Autobahnennetzes von vier auf sechs 
Fahrstreifen erweitert und anschließend erhalten sowie betrieben werden, sind im Jahr 2005 
die ersten Verfahren zur Projektrealisierung gestartet worden. Des Weiteren sind bislang 
vier Projekte zum Ausbau bzw. zur Fahrbahnerneuerung von einzelnen Streckenabschnit-
ten und der anschließenden Übernahme der Erhaltung nach dem so genannten „Funktions-
bauvertrag“ an private Unternehmen vergeben worden. Somit erstreckt sich der Anwen-
dungsbereich der bislang in Deutschland existierenden PPP-Modelle auf die Realisierung 
einzelner Bauwerke und Strecken, bei denen auf einem Großteil des Abschnittes zu Beginn 
der Vertragslaufzeit ein Neu- oder Ausbau oder eine umfassende Fahrbahnerneuerung 
erfolgt; derartige Projekte werden in diesem Beitrag auch als „Strecken-PPP“ bezeichnet. 
Eine weitergehende Alternative zur stärkeren Einbindung privater Unternehmen in die 
Produktion wäre die Vergabe ganzer Teilnetze nach dem PPP-Ansatz, bei denen der 
Betreiber zwar auch einzelne Neu- und Ausbau- sowie Erneuerungsmaßnahmen direkt 
nach Vertragsbeginn durchführen soll, jedoch auf dem überwiegenden Anteil seines Teil-
netzes nur die bestehende Infrastruktur zu erhalten und ggf. zu betreiben hat; derartige 
Projekte werden in diesem Beitrag auch als „Teilnetz-PPP“ bezeichnet. 

Ziel dieses Beitrages ist zum einen die Identifikation des grundsätzlichen Reformbedarfs 
bei den Bundesfernstraßen. Zum anderen sollen das Potential von PPP-Projekten und Kon-
zessionen analysiert sowie die aktuellen PPP-Modelle in Deutschland bewertet werden. Für 
die Analysen wird insbesondere auf Erkenntnisse der Neuen Institutionenökonomik zu-
rückgegriffen. Dabei werden auch Anreizprobleme im politisch-administrativen Bereich 
berücksichtigt, die anhand der Neuen Politischen Ökonomie diskutiert werden.2 Es sollen 
wirtschaftspolitische Maßnahmen identifiziert werden, die im Vergleich zu alternativen 
institutionellen Lösungen zu einer Wohlfahrtssteigerung bzw. -maximierung führen und 
daher als „effizient“ bezeichnet werden. Das Effizienzziel wird zur Operationalisierung in 
Effizienzkriterien herunter gebrochen. Kosteneffizienz ist gegeben, wenn die Produktion 
des Gutes Bundesfernstraße zu minimalen volkswirtschaftlichen Kosten erfolgt. Das Krite-
rium der investiven Effizienz dient der Beurteilung der Vorteilhaftigkeit von Erweiterungs-
investitionen und verlangt, dass der Nutzen einer Neu- oder Ausbaumaßnahme deren Kos-
ten übersteigt. Sofern Investitionen zu dem Zeitpunkt durchgeführt werden, ab dem in-

                                                           
1  Anstelle des Ausdrucks „Public-Private-Partnership“ (PPP) wird im deutschen Sprachraum alternativ auch der 

Begriff „Öffentlich-Private-Partnerschaft“ (ÖPP) verwendet. 
2  Zur Neuen Institutionenökonomik und ihrer Beziehung zur Neoklassik vgl. RICHTER / FURUBOTN (1999, 

S. 2) sowie zur Verwandtschaft zwischen der Neuen Institutionenökonomik und der Neuen Politischen Öko-
nomie vgl. RICHTER / FURUBOTN (1999, S. 24) und ARROW (1969, S. 60). 
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vestive Effizienz vorliegt, ist auch zeitliche Effizienz gegeben. Die allokative Effizienz 
dient der wohlfahrtsökonomischen Bewertung der Bepreisung der Infrastruktur.3  

Dieser Beitrag ist wie folgt aufgebaut:4 In Kapitel 2 werden Optionen für die Organisation 
des Fernstraßensektors im Überblick dargestellt. In Kapitel 3 wird auf grundsätzlichen 
Reformbedarf bei den Bundesfernstraßen hingewiesen und es wird die Option der Grün-
dung eines Fernstraßen-Fonds diskutiert. Unter Rückgriff auf theoretische Erkenntnisse 
und internationale Erfahrungen wird in Kapital 4 das Potential von PPP-Projekten bewer-
tet. In Kapitel 5 werden die aktuellen deutschen PPP-Modelle analysiert. In Kapitel 6 wird 
ein Fazit gezogen. 

2. Optionen für die Organisation des Fernstraßensektors 

Bei Fernstraßen liegen verschiedene Formen von relevantem Marktversagen vor, weshalb 
wirtschaftspolitische Eingriffe des Staates erfolgen sollten.5 Es besteht eine Vielzahl von 
Optionen, wie durch wirtschaftspolitische Maßnahmen der Fernstraßensektor „organisiert“ 
werden kann, wobei unter der „Organisation“ des Fernstraßensektors die Summe der insti-
tutionellen Lösungen zur Planung, Produktion und Finanzierung sowie zur Fällung von 
Investitionsentscheidungen verstanden wird. Folgend werden kurz idealtypische institutio-
nelle Lösungen zur Produktion und Finanzierung sowie idealtypische Kombinationsmög-
lichkeiten vorgestellt. Diese werden bei den späteren Analysen nur noch zum Teil aufge-
griffen, jedoch soll dieser Überblick der Einordnung der analysierten Lösungen dienen. 

2.1 Produktion 

Die Produktion im Fernstraßensektor beinhaltet die Aufgaben des Baus, der Erhaltung und 
des Betriebsdienstes.6 Grundsätzlich kann die Produktion sowohl nach dem traditionellen 
Produktionsansatz, bei dem der Bau sowie größere Erhaltungsarbeiten ausgeschrieben und 
der Betriebsdienst sowie Erhaltungsmaßnahmen geringen Umfangs durch die staatlichen 
                                                           
3  Damit wird die „allokative Effizienz“ hier enger definiert als in der neoklassischen Mikroökonomie und 

verlangt, dass der soziale Überschuss bei gegebenen Kosten, gegebener Nachfrage, gegebener Qualität etc. 
sowie gegebener Kapazität einer Infrastruktur maximal ist. Dies ist der Fall, wenn der Preis den Grenzkosten 
entspricht. 

4  Die Kapitel 2, 3, 4 und 6 basieren auf Arbeiten in dem Forschungsprojekt „Neue Organisations-, Privatisie-
rungs- und Betreibermodelle für die Bundesautobahnen“ (NEMO-BAB), das vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) gefördert wird (Förderkennzeichen: 19 M 4030; Projektträger: TÜV-Akademie 
Rheinland GmbH). Die Darstellungen in Kapitel 5 greifen Arbeiten im Rahmen einer vom Allgemeinen Deut-
schen Automobilclub e.V. (ADAC e.V.) finanzierten Studie zu „Aktuellen ÖPP-Modelle(n) für die Bundes-
fernstraßen“ auf (vgl. HIRSCHHAUSEN / BECKERS / KLATT (2005)). Kapitel 3, Abschnitt 4.1 und Kapitel 
5 bauen auf Ergebnissen von BECKERS (2005) auf.  

5  Zu relevantem Marktversagen vgl. z. B. DEMSETZ (1969, S. 1) und FRITSCH / WEIN / EWERS (2005, 
S. 84). Zu Marktversagen bei Fernstraßen vgl. z. B. EWERS / RODI (1995, S. 39). 

6  Vgl. für eine Abgrenzung zwischen Bau, Erhaltung und Betriebsdienst MAERSCHALK (1999, S. 6) und  
BECKERS / KLATT / HIRSCHHAUSEN (2004, S. 11). 
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Autobahn- und Straßenmeistereien in Eigenregie erbracht werden, als auch nach dem PPP-
Ansatz erfolgen.7 Das konstitutive Charakteristikum des PPP-Ansatzes ist – gemäß der in 
diesem Beitrag verwendeten Definition – der wertschöpfungsstufenübergreifende Einkauf 
eines Services durch die öffentliche Hand bei einem privaten Unternehmen, welches in 
diesem Fall als Betreiber bezeichnet wird, anstelle der Beauftragung von Arbeiten auf ein-
zelnen Stufen der Wertschöpfungskette bzw. der Eigenerstellung durch den öffentlichen 
Sektor.8 Damit werden bei PPP-Projekten längerfristige Vertragsbeziehungen mit Laufzei-
ten von i. d. R. 20 bis 35 Jahren zwischen der öffentlichen Hand und dem privaten Betrei-
ber eingegangen. Bei PPP-Projekten für Straßeninfrastruktur bedeutet dies, dass zumindest 
die Wertschöpfungsstufen des Baus und der Erhaltung an den Betreiber übertragen werden. 
Außerdem wird häufig auch noch der Betriebsdienst in PPP-Projekte einbezogen. Es ist im 
Übrigen bei vielen PPP-Projekten zu beobachten, dass aufgrund der zeitlichen Struktur der 
Vergütung das Kapital zur Finanzierung von Investitionen zu Beginn der Vertragslaufzeit 
vom Betreiber beizubringen ist; dieser Aspekt ist jedoch kein konstitutives Charakteristi-
kum des PPP-Ansatzes. Sofern ein Betreiber seine Vergütung direkt von den Nutzern er-
hält, erfolgt eine Verbindung des PPP-Ansatzes mit der zweckgebundenen Erhebung von 
Nutzergebühren. Gemäß der in diesem Beitrag verwendeten Definition liegt in einem sol-
chen Fall aus ökonomischer Sicht eine Konzession vor.  

In Bezug auf die räumliche Ausdehnung können grundsätzlich Strecken-PPP und Teilnetz-
PPP unterschieden werden. Bei idealtypischen Strecken-PPP wird zu Beginn der Vertrags-
laufzeit vom Betreiber auf dem überwiegenden Streckenanteil – im Rahmen eines Neubaus, 
eines Ausbaus oder einer Erneuerung der Fahrbahn – gebaut, so dass der Betreiber nur auf 
einem geringen Streckenanteil bestehende Fahrbahnen und Ingenieurbauwerke über-
nimmt.9 Es liegt nahe und wird im Folgenden angenommen, dass bei einer Nutzung von 
Strecken-PPP zur Realisierung von Neubau-, Ausbau- oder Erneuerungsmaßnahmen für 
die Erhaltung und den Betriebsdienst auf bestehenden Netzabschnitten weiterhin der tradi-
tionelle Produktionsansatz angewandt wird. Dahingegen hat bei idealtypischen Teilnetz-
PPP der Betreiber neben einzelnen Neu- und Ausbau- sowie Erneuerungsmaßnahmen in 
erster Linie ein bestehendes Netz, das eine Ausdehnung von mehreren hundert oder tau-
send Kilometern aufweist, zu erhalten und zu betreiben. Bei der späteren Analyse von 
Strecken-PPP und Teilnetz-PPP ist zu berücksichtigen, dass sich die räumliche Ausdeh-
nung auf die Komplexität und Unsicherheit von PPP-Projekten auswirkt, weshalb unter-
schiedliche Vergütungsregeln ökonomisch vorteilhaft sein dürften, was die Eignung von 

                                                           
7  Hierbei bestehen jeweils noch verschiedenste Variationsmöglichkeiten. Beispielsweise kann der traditionelle 

Produktionsansatz durch die separate Ausschreibung des Betriebsdienstes variiert werden; vgl. BECKERS / 
KLATT / HIRSCHHAUSEN (2004, S. 65 ff).  

8  Für eine analoge Definition des PPP-Ansatzes vgl. z. B. BENTZ ET AL. (2004, S. 3) und DE  
BETTIGNIES / ROSS (2004). 

9  Der Begriff „Strecken“ wird in der Literatur zum Teil für die freien Streckenabschnitte und damit zur Abgren-
zung von Bauwerken und Knoten verwendet. Dieser Begriffsverwendung wird hier nicht gefolgt.  
Strecken-PPP werden über ihre begrenzte räumliche Ausdehnung definiert und können auch Bauwerke und 
Knoten einschließen. 
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Strecken-PPP sowie von Teilnetz-PPP beeinflussen kann. Eine Privatisierung von Auto-
bahn-Teilnetzen entspricht im Hinblick auf die Produktion grundsätzlich einem Teilnetz-
PPP, jedoch ist die Laufzeit im Gegensatz zu einem PPP unbegrenzt. 

2.2 Finanzierung 

Die Finanzierung umfasst neben der Festlegung, auf welche Einnahmequellen zur De-
ckung der Ausgaben für die Fernstraßen zurückgegriffen wird, die Auswahl einer instituti-
onellen Lösung, die für die Zuweisung der Einnahmen auf die Ausgaben im Bereich der 
Fernstraßen und damit für das „Finanzmanagement“ zuständig sein soll. Darüber hinaus 
beinhaltet die Finanzierung die Entscheidung, ob Kapital zur Finanzierung von Investitio-
nen aufgenommen werden soll. Sowohl die Bestimmung der Einnahmequellen als auch 
eine Entscheidung über die Kompetenz zur Kapitalaufnahme kann nicht unabhängig von 
der gewählten institutionellen Lösung für das Finanzmanagement erfolgen. Gleiches gilt 
für die Regeln zur Fällung von Investitionsentscheidungen, die in enger Beziehung zur 
Finanzierung stehen.  

Im Haushaltssystem ist der Haushaltsgesetzgeber für das Finanzmanagement verantwort-
lich und legt jährlich fest, in welcher Höhe Mittel für die Fernstraßen zur Verfügung ste-
hen. Durch einen so genannten „Fernstraßen-Fonds“, eine Institution im staatlichen Ei-
gentum, kann eine Finanzierung der Fernstraßen aus zweckgebundenen Nutzerzahlungen 
in Form von Straßennutzungsgebühren, indirekten Steuern des Verkehrs wie Kfz- und 
Mineralölsteuer oder Aufschlägen auf diese Steuern sichergestellt werden. Dabei können 
zwei idealtypische Ausgestaltungsformen bei Fernstraßen-Fonds unterschieden werden, die 
in diesem Beitrag als „haushaltsnaher Fernstraßen-Fonds“ und „eigenständiger Fern-
straßen-Fonds“ bezeichnet werden. Bei einem haushaltsnahen Fernstraßen-Fonds legt der 
Haushaltsgesetzgeber für einen mehrjährigen Zeitraum fest, dass Nutzerzahlungen in einer 
bestimmten Höhe zweckgebunden an den Fernstraßen-Fonds fließen und damit die Ausga-
ben für Fernstraßen vollständig finanziert werden; ein derartiger Fernstraßen-Fonds exis-
tiert z. B. in Neuseeland. Dahingegen sind eigenständige Fernstraßen-Fonds vollkommen 
vom Haushaltssystem abgetrennt, d. h. dem Fernstraßen-Fonds fließen eigene Einnahme-
quellen zu und eine etwaige Kapitalaufnahme zur Investitionsfinanzierung ist von dem 
Fernstraßen-Fonds aus „eigener Kraft“ mit den zukünftigen Einnahmen zurückzuzahlen. 
Ein Beispiel für einen derartigen Fonds stellt die in Österreich für die Fernstraßenfinanzie-
rung zuständige staatliche Gesellschaft ASFiNAG (Autobahnen- und Schnellstrassen-
Finanzierungs-Aktiengesellschaft) dar.10 Sofern die Kontrolle eines eigenständigen Fern-
straßen-Fonds in erster Linie durch die Straßennutzer bzw. von diesen gewählten Reprä-
sentanten erfolgt, liegt ein so genannter Nutzerclub vor.11 

                                                           
10  Vgl. zur ASFiNAG BECKERS ET AL. (2006). 
11 Vgl. zu Nutzerclubs für Fernstraßen die Vorschläge von EWERS / RODI (1995) und HASSHEIDER (2005). 
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Fonds nicht finanziert werden. Dies könnte dann jedoch in einem unabhängigen Verfahren 
durch den Haushalt erfolgen, was zu einer transparenten Trennung der Entscheidungspro-
zesse über die Realisierung der bei Berücksichtigung von erzielbaren Einnahmen und Kos-
ten vorteilhaften sowie der aus distributiven oder sonstigen Gründen politisch gewünschten 
Vorhaben führt.  

Etwaige Kreditaufnahmen und Schulden eines eigenständigen Fernstraßen-Fonds wären – 
wie das Beispiel der österreichischem ASFiNAG zeigt – bei entsprechender Ausgestaltung 
bei der Ermittlung der Erfüllung der Kriterien des Europäischen Stabilitäts- und Wachs-
tumspaktes, wonach die Nettokreditaufnahme nicht 3 % des BIP und der Gesamtschul-
denstand nicht 60 % des BIP überschreiten darf, nicht dem öffentlichen Sektor zuzurech-
nen. Dies dürfte zunächst dazu führen, dass aus polit-ökonomischen Gründen bei entspre-
chender Ausgestaltung eine bessere politische Durchsetzbarkeit der Gründung eines Fern-
straßen-Fonds vorliegt.23 Aus volkswirtschaftlicher Sicht kann eine Kreditaufnahme in der 
Phase des Netzaufbaus auch effizient sein. Im Übrigen würde das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften (EUROSTAT) als europäische Institution, die die Einhal-
tung der Regeln des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes überwacht, regelmä-
ßig die Aufrechterhaltung der Abtrennung eines eigenständigen Fernstraßen-Fonds vom 
Haushaltssystem überprüfen.24 Dies wäre positiv zu bewerten, da damit eine Institution die 
Entscheidungen eines eigenständigen Fernstraßen-Fonds kontrollieren würde, die unab-
hängig von direkten politischen Einflüssen agieren kann. Zudem sollten politische Transak-
tionskosten, die für das gesetzliche Festschreiben von Regeln im Rahmen der Gründung 
eines eigenständigen Fernstraßen-Fonds anfallen, in Kauf genommen werden. Dem Fern-
straßen-Fonds sollten weiterhin umfangreiche Vorgaben zur transparenten Darstellungen 
seiner Aktivitäten gemacht werden. Durch derartige Maßnahmen wie die Veröffentlichung 
von Projektbewertungen sowie Finanzierungsplanungen wird die Gefahr zukünftiger polit-
ökonomisch erklärbarer Fehlentwicklungen reduziert. Durch die Einbeziehung eines Nut-
zerbeirates bei der Fällung von Kapazitätserweiterungsentscheidungen könnte ein Element 
des Nutzerclubs aufgenommen werden.25  

Die Etablierung eines eigenständigen Fernstraßen-Fonds sollte allerdings erst erfolgen, 
wenn eine akzeptable Lösung im Hinblick auf die von den Pkw-Nutzern an den Fonds zu 
leistenden Zahlungen gefunden worden ist. Hierfür sind neben dem Kriterium der allokati-
ven Effizienz insbesondere die Kosten der Mittelerhebung zu berücksichtigen: 

                                                           
23  Allerdings dürfte durch eine Ausgliederung von Ausgaben für die Bundesfernstraßen in einen eigenständigen 

Fernstraßen-Fonds die Einhaltung der Vorgaben des Artikels 115 GG schwieriger werden, wonach die Netto-
kreditaufnahme des Bundes die Höhe der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen nicht überschreiten 
darf.  

24  Vgl. zu Erfahrungen bei der ASFiNAG BECKERS ET AL. (2006, S. 14). 
25  Eine Übertragung weitergehender Kompetenzen an Vertreter der Nutzer dürfte aufgrund der hohen Nutzeran-

zahl bei Fernstraßen zu erheblichen Problemen führen, da die Kontrolle der für die Aufsicht über den Club zu-
ständigen Nutzervertretern durch die Nutzer nur in einem sehr begrenzten Umfang möglich sein wird.  
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− Die Erhebung einer entfernungsbezogenen Pkw-Maut auf den BAB würde derzeit zur 
Verwendung eines unvertretbar hohen Einnahmeanteils zur Deckung der Kosten für die 
Mauerhebung führen bzw. dürfte – u. a. aufgrund der Struktur des deutschen Straßen-
netzes – mit einer inakzeptablen Verkehrsverdrängung auf das untergeordnete Netz 
einhergehen.26 Daher könnte die Einführung einer entfernungsbezogenen Pkw-Maut 
erst dann sinnvoll sein, wenn eine Bemautung des gesamten Straßennetzes zu akzeptab-
len Mauterhebungskosten möglich ist. Eine Studie zur Entwicklung der Mauterhe-
bungskosten, die im Auftrag des britischen Department for Transport (DfT) erstellt 
wurde, prognostiziert, dass dies in Großbritannien frühestens für das Jahr 2014 zu er-
warten ist.27 Da in Deutschland im Vergleich zu Großbritannien der Transitverkehr eine 
hohe Bedeutung hat, dürfte die Komplexität eines Pkw-Mautsystems in Deutschland – 
trotz der bereits bestehenden Erfahrungen mit dem Lkw-Mautsystem – sogar noch hö-
her sein, so dass ein früherer Termin nicht realistisch erscheint. 

− Solange das Tarifniveau bei einer zeitbezogenen Gebührenerhebung für Pkw auf den 
BAB, die mittels eines kostengünstig zu installierenden Vignettensystems erfolgt, ver-
gleichsweise niedrig ist, dürfte die Verkehrsverdrängung begrenzt bleiben.28 Allerdings 
kann hier nicht ermittelt werden, ob und ggf. zu welchem Zeitpunkt ein begrenzter Mit-
telzufluss von den Pkw-Nutzern aufgrund eines niedrigen Vignettenpreisniveaus die fi-
nanzielle Stabilität eines eigenständigen Fernstraßen-Fonds gefährden kann.29 

− Es erscheint zweifelhaft, ob es juristisch möglich wäre – unabhängig von Effizienzüber-
legungen – über (Finanzierungs-)Aufschläge auf den Mineralölpreis oder die Kfz-
Steuer, die direkt an einen eigenständigen Fernstraßen-Fonds fließen, eine finanzielle 
Beteiligung der Pkw-Nutzer zu erreichen. 

Des Weiteren könnten auch Übergangslösungen bis zur Einführung einer endgültigen Lö-
sung, die unter Berücksichtigung des Kriteriums der allokativen Effizienz sowie der Kosten 
der Mittelerhebung vorteilhaft ist, erwogen werden. In jedem Fall bietet es sich an, die 
bereits mit Aufgaben der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung betraute VIFG zu einem eigen-

                                                           
26  Vgl. zur Verkehrsverdrängung bei einer Mauterhebung ROLAND BERGER & PARTNER (1995, S. 27 ff) 

und HÖLSKEN (1996) sowie für eine Bewertung dieser Ergebnisse BECKERS (2005, S. 31 f.). 
27  Vgl. DFT (2004, S. 43 ff). Vgl. zu den Kosten und Zeithorizonten für die Einführung eines Mauterhebungs-

systems für Pkw auch BAUM / GEISSLER / SCHNEIDER (2005, S. 107 ff). 
28  Vgl. zu den österreichischen Erfahrungen mit einer Vignette z. B. BECKERS ET AL. (2006, S. 12 f.).  
29  Als Vorstufe einer entfernungsbezogenen Maut für das gesamte Straßennetz könnte mittels eines Vignetten-

systems eine zeitbezogene, sich auf das gesamte Straßennetz beziehende Gebühr für Pkw eingeführt werden. 
Dabei müsste einem eigenständigen Fernstraßen-Fonds das Recht zugestanden werden, einen Bestandteil des 
Vignettenpreises selbstständig variieren zu können. In diesem Fall bestünde auch bei höheren Vignettenprei-
sen und entsprechend höheren Zuflüssen an den Fernstraßen-Fonds kein Problem hinsichtlich der Verkehrs-
verdrängung auf das untergeordnete Straßennetz. Allerdings dürften die politischen Transaktionskosten einer 
Einigung der beteiligten staatlichen Ebenen (Bund, Länder, Kommunen) zur Einführung einer derartigen Lö-
sung sehr hoch sein.  
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ständigen Fernstraßen-Fonds weiterzuentwickeln oder einen Fernstraßen-Fonds als „Toch-
tergesellschaft“ der VIFG einzurichten.  

4. Analyse des PPP-Ansatzes 

In diesem Kapitel wird analysiert, ob und unter welchen Voraussetzungen Strecken-PPP 
sowie Teilnetz-PPP zu einer Steigerung der volkswirtschaftlichen Effizienz beitragen kön-
nen. 

4.1 Neubau, Ausbau und Erneuerung von Strecken nach dem PPP-Ansatz (Strecken-PPP) 

4.1.1 Auswirkungen auf die Kosteneffizienz 

Es stellt sich die Frage, ob mit Strecken-PPP, bei denen annahmegemäß zu Beginn der 
Vertragslaufzeit vom Betreiber auf dem überwiegenden Streckenanteil eine Neubau-, Aus-
bau- oder Erneuerungsmaßnahme durchzuführen ist, im Vergleich zum traditionellen Pro-
duktionsansatz Kostenreduktionen erzielt werden können. In Bezug auf die Kalkulierbar-
keit der zu erbringenden Arbeiten übernimmt der Betreiber bei Strecken-PPP nur auf einem 
geringen Streckenanteil bestehende Fahrbahnen und Ingenieurbauwerke, bei denen ein 
Risiko über deren Zustand und den Umfang der zukünftig notwendigen Erhaltungsmaß-
nahmen vorliegt. Bei einer sorgfältigen Projektauswahl dürfte auch die Wahrscheinlichkeit 
von Veränderungen des vereinbarten Leistungsumfangs während der Laufzeit des PPP-
Projektes vergleichsweise begrenzt sein. Insofern ist gemäß den Erkenntnissen der Ver-
tragstheorie die Übertragung von Kostenrisiko auf den Betreiber und somit tendenziell eine 
Vergütung nach dem Festpreisprinzip vorteilhaft, deren Höhe im Rahmen eines wettbe-
werblichen Vergabeverfahrens ermittelt werden sollte.30  

Im Hinblick auf die Kosteneffizienz erlauben vertragstheoretische Modelle keine eindeuti-
ge Aussage in Bezug auf die Eignung des PPP-Ansatzes bei Straßeninfrastruktur. Basie-
rend auf der Theorie unvollständiger Verträge, wird beispielsweise von HART (2003) ein 
Erklärungsansatz zur möglichen Vorteilhaftigkeit von PPP im Vergleich zum traditionellen 
Produktionsansatz gegeben.31 Danach ist der PPP-Ansatz sinnvoll, wenn der bereitzustel-
lende Service gut beschrieben werden kann, während der traditionelle Ansatz vorteilhaft 
ist, wenn die Qualität des Baus relativ einfach spezifiziert werden kann. Da bei Straßen 
i. d. R. sowohl eine genaue Spezifikation des Services als auch der geforderten Bauweise 
möglich sein sollte, lässt eine Anwendung dieser Überlegungen auf den Straßensektor 
keine eindeutigen Rückschlüsse auf die Kosteneffizienz von PPP-Projekten im Vergleich 
zum traditionellen Produktionsansatz zu.  

                                                           
30  Vgl. CRAMPES / ESTACHE (1998), KLEIN (1998) und BAJARI / MCMILLAN / TADELIS (2003). 
31  Vgl. HART (2003). 



Reformbedarf bei den Bundesfernstraßen und das Potential des PPP-Ansatzes 

 

14 

Ein anderer Vorteil des PPP-Ansatzes könnte darin bestehen, dass im Rahmen von PPP-
Projekten ein effizienteres Finanzmanagement möglich ist, da private Betreiber Finanzmit-
tel zu den richtigen Zeitpunkten während der Vertragslaufzeit bereitstellen werden. Im 
öffentlichen Sektor hingegen führt der Budgetprozess häufig dazu, dass die bereitstehenden 
Mittel geringer oder höher sind als die Beträge, die zur Minimierung der Lebenszykluskos-
ten erforderlich wären. Sofern die Finanzierung des Fernstraßensektors jedoch über einen 
Fernstraßen-Fonds erfolgt, sind die dem Haushaltssystem zugeschriebenen Nachteile des 
Finanzmanagements beim traditionellen Produktionsansatz in dieser Form nicht zu erwar-
ten, so dass in diesem Fall das Verbesserungspotential des PPP-Ansatzes im Hinblick auf 
das Finanzmanagement gering sein dürfte. 

Neben den diskutierten möglichen positiven Effekten können mit dem PPP-Ansatz aber 
auch Nachteile und Probleme einhergehen. Zwar wird bei Strecken-PPP eine Vergütung 
grundsätzlich nach dem Festpreisprinzip am vorteilhaftesten sein, jedoch wird im Vergleich 
zu der Ausschreibung einzelner Leistungen in kurzfristigen Verträgen nach dem traditio-
nellen Produktionsansatz von den privaten Unternehmen tendenziell ein höheres Risiko 
getragen.32 Da sowohl die öffentliche Hand als auch die Gruppe der Nutzer, die bei einer 
Konzession als weiterer möglicher Risikoträger neben dem Betreiber und der öffentlichen 
Hand in Frage kommt, geringere Kosten der Risikoübernahme aufweisen, geht der PPP-
Ansatz tendenziell mit dem Nachteil höherer Kosten der Risikoübernahme einher.33 Außer-
dem können auch bei einer sorgfältigen Projektauswahl aufgrund von Veränderungen der 
Umweltbedingungen bzw. des vereinbarten Leistungsumfangs während der Vertragslauf-
zeit Nachverhandlungen erforderlich werden. Neben Transaktionskosten werden Anreizde-
fizite bei Rückgriff auf das Kostenzuschlagsprinzip vorliegen sowie höhere Ausgaben aus 
Auftraggebersicht aufgrund des fehlenden Wettbewerbsdrucks bei der Vergütungsfestset-
zung anfallen. Da das Gut Fernstraße als vergleichsweise wenig dynamisch einzuordnen ist 
und gezielt Neu- und Ausbau- sowie Erneuerungsprojekte, bei denen relevante Umweltver-
änderungen vergleichsweise unwahrscheinlich sind, für die Realisierung nach dem PPP-
Ansatz ausgewählt werden können, ist dieser Nachteil des PPP-Ansatzes bei den hier be-
trachteten Projekten im Vergleich zu anderen Sektoren als gering anzusehen.34 Des Weite-
ren müssen bei einem PPP-Projekt Kriterien über den Straßenzustand vertraglich definiert 
werden, die am Ende der Laufzeit erfüllt sein müssen. Allerdings können derartige Aspekte 
sowie die Behandlung des Restwertes einer Straße am Ende der Vertragslaufzeit derzeit 
nicht hinreichend abgebildet werden. Dies kann zur Folge haben, dass sich das Optimie-
rungskalkül des Betreibers nur auf die Vertragsdauer erstreckt, was jedoch nicht unbedingt 
zu einer Minimierung der Gesamtlebenszykluskosten führt.35 

                                                           
32  Vgl. EIB (2005). 
33  Vgl. zu der Höhe der Kosten der Risikoübernahme der öffentlichen Hand und von privaten Unternehmen 

BECKERS (2005, S. 59 ff). 
34  Vgl. DE BETTIGNIES / ROSS (2004, S. 140). 
35  Vgl. BECKERS (2005, S. 87 ff). 
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Eine eindeutige Beurteilung der Kostenentwicklung durch die Anwendung des PPP-
Ansatzes im Vergleich zum traditionellen Produktionsansatz auf Grundlage der vorange-
gangenen Diskussion einzelner Effekte ist nicht möglich. Daher werden nachfolgend inter-
nationale Erfahrungen zur Kostenentwicklung bei PPP-Projekten betrachtet. Allerdings 
sind – wie auch von DE BETTIGNIES / ROSS (2004) beklagt wird – kaum neutrale Do-
kumentationen über Erfolge und Misserfolge von PPP-Projekten erhältlich und nur selten 
werden Auswertungen über Kostenentwicklungen in unabhängigen Studien durchgeführt, 
deren Autoren nicht direkte oder indirekte Interessen an der Durchführung von PPP-
Projekten haben.36  

Umfangreiche Erfahrungen mit dem PPP-Ansatz im Allgemeinen und speziell im Fernstra-
ßensektor besitzt Großbritannien. Dort wurden im vergangenen Jahrzehnt mehr als 15 
Strecken nach dem PPP-Ansatz neu gebaut, ausgebaut oder erneuert. Dabei wurden in 
Vergleichsrechnungen die Kosten zwischen der Realisierung nach dem traditionellen Pro-
duktionsansatz und dem PPP-Ansatz abgeschätzt und es wurden Kosteneinsparungen durch 
den PPP-Ansatz errechnet.37 Allerdings ist die bei den Kostenvergleichsrechnungen ver-
wendete Methodik umstritten. Beispielsweise wurden bei den veröffentlichten Berechnun-
gen zu hohe Diskontraten verwendet. Infolgedessen wurden die Kosten der betreffenden 
PPP-Projekte im Vergleich zu einer traditionellen Projektrealisierung unterschätzt.38 Zu-
dem bestanden für die an der Erstellung der Berechnungen maßgeblich beteiligten Instituti-
onen Anreize, die Kosten des PPP-Ansatzes zu unterschätzen, da sie ein hohes Eigeninte-
resse an der Realisierung von PPP-Projekten hatten. Damit können aus diesen Berechnun-
gen nur begrenzte Informationen über die generell zu erwartende Kostenentwicklung bei 
den beiden Produktionsansätzen gezogen werden.39 In jedem Fall zeigen die britischen 
Erfahrungen, dass die Allokation von Risiken die Kosten der Projektrealisierung erheblich 
beeinflusst. Nach Angabe der zuständigen Highways Agency konnten durch die Reduktion 
des an die Betreiber übertragenden Verkehrsmengenrisikos deutliche Kosteneinsparungen 
erreicht werden.  

Kostenvergleichsrechnungen von sechs Strecken-PPP in den Niederlanden, von denen 
bislang zwei Projekte realisiert worden sind, besagen nach Angaben der dort zuständigen 
öffentlichen Institution, dass durch den PPP-Ansatz auch gegenüber einer in optimierter 
Form durchgeführten Projektrealisierung nach dem traditionellen Produktionsansatz ge-
ringfügige Kosteneinsparungen zu erwarten sind.40 Demgegenüber kommt eine Studie der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) über zehn Strecken-PPP, die mit Unterstützung der 
EIB finanziert wurden, zu dem Ergebnis, dass keine eindeutigen Aussagen über die Kos-
teneffizienz im Vergleich zu der Realisierung nach dem traditionellen Produktionsansatz 
                                                           
36  Vgl. DE BETTIGNIES / ROSS (2004, S. 136). 
37  Vgl. ARTHUR ANDERSEN / ENTERPRISE LSE (2000), NAO (1999a) und NAO (1999b). 
38  Vgl. SPACKMAN (2002, S. 296 f.). 
39  Vgl. BECKERS (2005, S. 120 ff). 
40  Vgl. BECKERS (2005, S. 130). 
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getroffen werden können.41 

Sowohl die theoretischen Überlegungen als auch die internationalen Erfahrungen lassen 
damit keine eindeutigen Schlüsse über die Kosteneffizienz von Strecken-PPP zu. Bei ge-
eigneten Projekten und zweckdienlicher Ausgestaltung werden Kostenvorteile des PPP-
Ansatzes gegenüber dem traditionellen Produktionsansatz als plausibel eingestuft und im 
Vergleich zu einer separaten Ausschreibung des Baus und der Erhaltungsarbeiten als mög-
lich angesehen. Theoretische Überlegungen und Hinweise aus der Praxis zeigen, dass für 
das Erreichen des Ziels der Kosteneffizienz bei Strecken-PPP insbesondere folgende Vor-
aussetzungen von hoher Bedeutung sind:42 

− Vorteilhafte Risikoallokation: Eine adäquate Allokation der Risiken unter Berücksich-
tigung der Erkenntnisse der Prinzipal-Agent-Theorie ist essentiell für Kosteneinsparun-
gen beim PPP-Ansatz.43 Kostenrisiken in Bezug auf den Bau, die Erhaltung und den 
Betrieb sollten grundsätzlich vom Betreiber getragen werden, wobei durch Indexie-
rungsregeln einzelne Kostenbestandteile wie eine Steigerung des allgemeinen Preisni-
veaus oder des allgemeinen Zinsniveaus auf den Staat und / oder die Gruppe der Nutzer 
übertragen werden sollten. Dadurch können die Kosten der Risikoübernahme gesenkt 
werden, ohne dass dies mit Anreizverlusten beim Betreiber einhergeht. Das Verkehrs-
mengenrisiko sollte grundsätzlich nicht vom Betreiber getragen werden. Lediglich zur 
Absicherung des Betreibers gegen zusätzliche Erhaltungsausgaben kann die Festlegung 
einer gewissen Korrelation zwischen der Verkehrsmenge und der Vergütungshöhe ge-
eignet sein. Gegen projektbezogene politische Risiken sollte der Betreiber abgesichert 
werden. Bei nicht-projektbezogenen politischen Risiken und Force-Majeure-Risiken 
sind allgemeingültige Aussagen zur Risikoverteilung nicht ohne weiteres zu treffen. 

− Adäquat ausgearbeitete Vertragsunterlagen: Die Verträge zwischen der öffentlichen 
Hand und dem Betreiber eines Strecken-PPP sollten die wesentlichen vorhersehbaren 
Ereignisse erfassen und Regelungen für deren Handhabung treffen sowie einen Rahmen 
für die Zusammenarbeit in der langfristigen (Vertrags-)Beziehung schaffen. Daher soll-
ten die Verträge auch Regelungen für die effiziente Durchführung von Nachverhand-
lungen enthalten.44 

− Kompetente und „standhafte“ Institutionen zur Vorbereitung, Vergabe und Projekt-
begleitung: Die Anforderungen an das Know-how der öffentlichen Hand sind beim 
PPP-Ansatz wesentlich höher als beim traditionellen Produktionsansatz. Kosteneinspa-
rungen durch den PPP-Ansatz hängen entscheidend davon ab, ob die zuständigen öf-

                                                           
41  Vgl. EIB (2005). 
42  Vgl. ähnlich GUASCH (2004, S. vii).  
43  Vgl. z. B. DEWATRIPONT / LEGROS (2005, S. 16 ff).  
44  Vgl. hierzu die Überlegungen von WILLIAMSON (1990, S. 84 f.) zur Ausgestaltung langfristiger Vertrags-

verhältnisse. 
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fentlichen Institutionen in etwaigen Nachverhandlungen kompetent, fair und vor allem 
„standhaft“ auftreten.45 

− Wettbewerbliche Vergabe: Wettbewerb in der Vergabephase ist essentiell, um das effi-
zienteste Unternehmen identifizieren zu können und eine Vergütung zu vereinbaren, 
welche bei einer langfristigen Betrachtung aus Sicht des Staates und / oder der Nutzer 
so gering wie möglich ist.46 Da im Straßenbau im Allgemeinen und bei PPP-Projekten 
im Fernstraßensektor im Besonderen verschiedene Charakteristika vorliegen, welche 
das Auftreten von kollusivem Verhalten erleichtern, sollte die Herausforderung, eine 
hohe Wettbewerbsintensität in den Vergabeverfahren zu gewährleisten, nicht unter-
schätzt werden.47 

Bei der Realisierung einzelner PPP-Projekte sollten deren jeweilige Besonderheiten be-
rücksichtigt werden. Für die Ausgestaltung zentraler Aspekte – wie der Losgröße (Stre-
ckenlänge), der möglichen Einbeziehung weiterer Aufgaben (insbesondere Planungsaufga-
ben, Betriebsdienst) sowie der zeitlichen Vergütungsstruktur und damit des Umfangs der 
Einbeziehung privaten Kapitals – sollten daher projektspezifische Lösungen gesucht wer-
den.48 

4.1.2 Mögliche Vorteile der Ausschreibung von Konzessionen 

Grundsätzlich liefert weder die Einführung einer Maut noch die Sicherstellung einer 
Zweckbindung von Mautzahlungen einen hinreichenden Grund für die Vorteilhaftigkeit 
von Konzessionen, da eine Mauteinführung und Zweckbindung auch unabhängig von einer 
Projektrealisierung nach dem PPP-Ansatz erfolgen kann.49 Der spezielle Vorteil einer 
Mauterhebung in Verbindung mit einer projektbezogenen Zweckbindung im Rahmen von 
Strecken-Konzessionen könnte jedoch in der Implementierung einer alternativen institutio-
nellen Lösung zur Überprüfung der investiven Effizienz von Projekten liegen, da private 
Unternehmen im Rahmen der Ausschreibung bei adäquat ausgestalteten Rahmenbedingun-
gen grundsätzlich hohe Anreize haben zu prüfen, ob die abschöpfbare Zahlungsbereitschaft 

                                                           
45  Vgl. z. B. ENGEL / FISCHER / GALETOVIC (2000), ENGEL / FISCHER / GALETOVIC (2003) und 

BRENCK ET AL. (2005). 
46  Vgl. z. B. KLEIN (1998). 
47  Vgl. zu Märkten mit einer hohen Kollusionsgefahr z. B. PORTER / ZONA (1993, S. 524) und GUPTA (2001, 

S. 453). 
48  Vgl. BECKERS (2005, S. 102 ff). 
49  Eine netzweite Zweckbindung von Mauteinnahmen kann – wie in Abschnitt 3.2 im Hinblick auf die Fernstra-

ßenfinanzierung in Deutschland empfohlen – mit Hilfe eines Fernstraßen-Fonds erreicht werden. Auch eine 
projektbezogene Zweckbindung, durch die z. B. bei besonders kostspieligen Bauwerken ein höheres Mautni-
veau als im sonstigen Netz und damit höhere Einnahmen erreicht werden können, ist ohne die Vergabe einer 
„typischen“ Konzession an ein privates Unternehmen zu erreichen, z. B. indem einem staatlichen Unterneh-
men eine Konzession zugesprochen wird. 
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der Nutzer die Kosten der Projektrealisierung überschreitet.50 Um eine derartige Überprü-
fung der investiven Effizienz unter Einbeziehung privaten Investitionskalküls zu erreichen, 
müsste die öffentliche Hand zunächst die erwarteten externen Effekte der Straßeninfra-
struktur bewerten. Sofern positive externe Effekte wie Netzeffekte die negativen externen 
Effekte wie z. B. Zerschneidungswirkungen dominieren, sollte der Staat das Projekt in 
Höhe der Differenz der externen Effekte bezuschussen. Wenn hingegen die negativen ex-
ternen Effekte überwiegen, sollte der Staat eine entsprechende Ausgleichszahlung vom 
Konzessionär einfordern, so dass die betriebswirtschaftliche Profitabilität als Verhältnis der 
abschöpfbaren Zahlungsbereitschaft der Nutzer zu den Kosten der Projektrealisierung auch 
einen aussagekräftigen Indikator für die volkswirtschaftliche Rentabilität des Projektes 
darstellt. Des Weiteren muss bei einem solchen Ansatz der Staat vor der Vergabe festlegen, 
dass der Betreiber sämtliche Kosten für Bau, Erhaltung und Betrieb der Straße zu tragen 
hat und als Vergütung neben dem etwaigen Zuschuss die Einnahmen aus der Mauterhe-
bung erhält. Das Projekt darf dann lediglich realisiert werden, wenn zumindest ein Unter-
nehmen ein gültiges Angebot abgibt.  

Die Nutzung des privaten Investitionskalküls zur Abschätzung der abschöpfbaren Zah-
lungsbereitschaft als Indikator für den Nutzen eines Projektes schließt die Übernahme von 
Verkehrsmengenrisiko durch die öffentliche Hand grundsätzlich aus. Das Verkehrsmen-
genrisiko hat i. d. R. eine hohe Bedeutung und kann vom Betreiber nur in geringem Maße 
beeinflusst werden. Eine Reduktion des Verkehrsmengenrisikos für den privaten Betreiber 
kann durch die Nutzung von Barwertkonzessionen erreicht werden, mit denen das Ver-
kehrsmengenrisiko weitgehend auf die Gruppe der Nutzer der jeweiligen Strecke übertra-
gen werden kann, indem die Höhe der Maut und / oder die Laufzeit der Konzession in 
Abhängigkeit der Verkehrsmenge variieren.51 Allerdings verbleibt auch bei Barwertkon-
zessionen das Risiko der Nutzerfinanzierbarkeit eines Projektes, die langfristig ausreichen-
de Mauteinnahmen zur Deckung der Kosten des Betreibers verlangt, beim Konzessionär. 
Infolgedessen nähmen die Risikozuschläge und damit die Kosten gerade bei den Projekten, 
bei denen die Nachfrage am unsichersten ist und damit der höchste Informationsgewinn aus 
der Einbeziehung der Privaten erzielt werden könnte, am stärksten zu.  

Darüber hinaus ist die Prüfung der investiven Effizienz durch die Ausschreibung von Kon-
zessionen mit verschiedenen Problemen behaftet: 

− Die Einführung einer Maut, die nur auf dem Fernstraßennetz bzw. einzelnen Strecken 
erhoben wird, ist insbesondere für Pkw aus allokativer Sicht ineffizient, da eine Ver-
kehrsverdrängung auf das übrige Straßennetz erfolgt. Lediglich bei Punktinfrastruktu-
ren (Tunnel, Brücken, Pässe) liegen häufig keine geeigneten Substitutivstrecken vor, so 
dass die Verkehrsverdrängung begrenzt bleibt. 

                                                           
50  Vgl. ENGEL / FISCHER / GALETOVIC (1997). 
51  Vgl. ENGEL / FISCHER / GALETOVIC (1997). 
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− Bei Fernstraßennetzen sind Netzeffekte und Verdrängungswirkungen auf das unterge-
ordnete Straßennetz häufig bedeutend, so dass die betriebswirtschaftliche Profitabilität 
kein geeigneter Indikator für die volkswirtschaftliche Rentabilität eines Projektes ist. In 
diesen Fällen ist die Bewertung dieser Effekte, die wiederum im Aufgabenbereich der 
öffentlichen Hand liegt, Haupteinflussfaktor für die Vorteilhaftigkeit eines Projektes. 

− Bei der Prüfung einer Angebotserstellung werden alle privaten Unternehmen die Profi-
tabilität des Projektes prüfen und hierfür entsprechende Ausgaben tätigen, was insbe-
sondere die Einholung von Verkehrsprognosen betrifft. Insofern fallen diese Kosten im 
Vergleich zu einer traditionellen Projektbewertung und Investitionsentscheidung mehr-
fach an. 

− Es ist zu bezweifeln, dass die zuständigen öffentlichen Institutionen und Politiker tat-
sächlich immer eine Projektplanung aufgeben, wenn kein Unternehmen ein Angebot 
abgibt, und nicht eine Realisierung auf anderem Wege verfolgen. 

Demnach eignen sich Strecken-Konzessionen zur Überprüfung der investiven Effizienz 
lediglich in Ausnahmefällen, wenn standardisierte Investitionsbewertungsverfahren nicht 
greifen und / oder die Verkehrsverdrängung bei einer Mauterhebung vergleichsweise ge-
ring ist. Diese Bedingungen liegen insbesondere bei Punktinfrastrukturen (Tunnel, Brü-
cken, Pässe) vor, so dass Strecken-Konzessionen i. d. R. auf derartige Projekte beschränkt 
bleiben sollten.  

4.1.3 Auswirkungen einer privaten Kapitalbereitstellung 

Bei vielen PPP-Projekten erfolgt die Finanzierung der am Anfang des Projektes zu tätigen-
den Investition zum Großteil mit privatem Kapital, welches der Betreiber aufnimmt und 
während der Laufzeit des Vertrags aus der ihm zufließenden Vergütung zurückzahlt. Eine 
private Kapitalbereitstellung ist zur Durchsetzung der vertraglichen Vereinbarungen von 
Bedeutung.52 Sie sichert die öffentliche Hand gegen eine Nicht- bzw. Schlechtleistung oder 
Insolvenz des Betreibers ab und reduziert (Fehl-)Anreize bei privaten Bietern in der Aus-
schreibungsphase eines PPP-Projektes und beim Betreiber während der Vertragslaufzeit. 
Insofern sollte bei sämtlichen PPP-Projekten vom Betreiber die Bereitstellung von Kapital 
oder alternativ von Bürgschaften eingefordert werden. Allerdings ist eine vollständige 
Absicherung des Staates zur Vermeidung jeglicher (Fehl-)Anreize nicht geboten, wenn 
aufgrund von Kapitalmarktunvollkommenheiten die Finanzierungskosten der privaten 
Unternehmen oberhalb der des Staates liegen.53  

                                                           
52  Vgl. DEWATRIPONT / LEGROS (2005, S. 25 f.) und SPACKMAN (2002, S. 290). 
53  Die Bedeutung von Kapitalmarktunvollkommenheiten sollte nicht überschätzt werden. Die höheren beobacht-

baren Kapitalkosten privater Unternehmen im Vergleich zu den staatlichen Kapitalkosten sind zu einem gro-
ßen Anteil darauf zurückzuführen, dass der Staat auf das Steuersystem zurückgreifen kann und damit die 
Rückzahlung seiner Schulden sicherstellen kann; damit gehen jedoch aus volkswirtschaftlicher Sicht Kosten 
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Im Rahmen einer Finanzierung der Fernstraßen über das Haushaltssystem liegen polit-
ökonomisch erklärbare Anreize vor, die Investitionen zu Beginn der Laufzeit eines PPP-
Projektes mit privatem Kapital finanzieren zu lassen, da dies eine Ausweitung der kurzfris-
tigen finanziellen Spielräume von Politikern und der für die Projektrealisierung zuständi-
gen Ministerien erlaubt.54 Nach der derzeitigen Rechtslage wird eine private Kapitalbereit-
stellung bei PPP-Projekten, bei denen die Vergütung des Betreibers aus dem Haushalt 
erfolgt, weder bei der Ermittlung des Finanzierungssaldos im Rahmen des Europäischen 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes noch bei der Einhaltung des Artikels 115 GG berück-
sichtigt, wonach die Nettokreditaufnahme des Bundes die Höhe der Investitionen nicht 
übersteigen darf.  

Es stellt sich die Frage, ob mit der privaten Kapitalbereitstellung auch wohlfahrtsökono-
misch legitimierte Vorteile einhergehen. Dies könnte der Fall sein, da die vorzeitige Reali-
sierung von Projekten, bei denen investive Effizienz gewährleistet ist, grundsätzlich die 
zeitliche Effizienz erhöht. Allerdings führt die private Finanzierung der Investitionen bei 
PPP-Projekten, bei denen die Vergütung des Betreibers aus Haushaltsmitteln erfolgt, zu 
zukünftigen Zahlungsverpflichtungen des Staates, welche nach SPACKMAN (2002) indi-
rekt einer staatlichen Kreditaufnahme entsprechen und zu einer Ausdehnung des Ausga-
benspielraums führen.55 Vor diesem Hintergrund beurteilt SPACKMAN (2002) eine priva-
te Vorfinanzierung zwecks Ausweitung der Kreditaufnahmemöglichkeiten des Staates 
grundsätzlich negativ und hält sie deswegen auch zur Realisierung rentabler Projekte für 
ungeeignet. NEWBERY / SANTOS (1999) teilen diese Position und verweisen zudem 
darauf, dass durch eine private Vorfinanzierung die Flexibilität zukünftiger Haushaltsge-
setzgeber eingeschränkt wird.56 Insofern bestehen Verschuldungsgrenzen im Hauhaltssys-
tem aus berechtigten, insbesondere stabilitätspolitischen Gründen.57 Wege zur Umgehung 
dieser Verschuldungsgrenzen, die mit einer Missachtung des Haushaltssystems als institu-
tionelle Lösung zur Finanzierung der staatlichen Aktivitäten einhergehen, sind daher abzu-
lehnen.  

Im Übrigen liegt – neben der indirekten Umgehung von Haushaltsregeln – noch ein weite-
rer Grund vor, warum die Einordnung der privaten Kapitalbereitstellung bei PPP-Projekten 
durch EUROSTAT kritisch zu bewerten ist. Die Möglichkeit der privaten Vorfinanzierung 
im Rahmen des PPP-Ansatzes führt dazu, dass im politisch-administrativen Bereich Fehl-
anreize vorliegen, nicht unter Berücksichtigung der Kostenwirkungen über den Produkti-
onsansatz zu entscheiden. Auch derartige Fehlanreize könnten vermieden werden, indem 
bei PPP-Projekten, bei denen die Vergütung des Betreibers aus dem Haushalt stammt, 

                                                                                                                                                    
einher. Vgl. BECKERS (2005, S. 60 ff und S. 91 ff). 

54  Vgl. GROUT (1997, S. 56) und SPACKMAN (2002, S. 298). 
55  Vgl. SPACKMAN (2002, S. 289 f.). 
56  Vgl. NEWBERY / SANTOS (1999, S. 125). 
57  Vgl. zur Bedeutung von Regeln zur Begrenzung der Ausgabemöglichkeiten von Politikern im Haushaltssys-

tem FRITSCH / WEIN / EWERS (2005, S. 423 ff). 
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privates Kapital bei der Prüfung der Einhaltung der Verschuldungsgrenzen wie staatliches 
Kapital behandelt wird. 

4.1.4 Mögliche externe Effekte 

Ein Vorteil von Strecken-PPP kann die Erzeugung positiver externer Effekte sein, die zu 
Kostenreduktionen bei den Vorhaben führen, welche weiterhin nach dem traditionellen 
Produktionsansatz realisiert werden. Sofern sich die Realisierung von Strecken-PPP als 
effizienter erweist und deshalb in zunehmenden Maße durchgeführt wird, wäre dies gleich-
zeitig mit einer Aufgabenreduktion sowie Kompetenzbeschneidung von öffentlichen Insti-
tutionen verbunden, die ausschließlich im Rahmen des traditionellen Produktionsansatzes 
tätig sind. Infolgedessen dürfte bei der Realisierung von Strecken-PPP als externer Effekt 
ein indirekter Wettbewerbsdruck erzeugt werden, der Effizienzsteigerungen im Rahmen 
des traditionellen Produktionsmodells verursacht.58 Dieser indirekte Wettbewerbseffekt 
wird in erster Linie seine Wirkung entfalten, wenn bei den geeigneten Projekten durch den 
PPP-Ansatz Kosteneinsparungen erzielt werden. 

Des Weiteren kann die Einbindung privater Unternehmen im Rahmen von PPP-Modellen 
zu Innovationen führen, die Wissens-Spill-over nach sich ziehen. Die im Rahmen des tradi-
tionellen Produktionsansatzes beteiligten Institutionen der öffentlichen Hand können unter 
der Voraussetzung eines Informationsaustausches Informationen über die Produktionspro-
zesse in einem PPP-Projekt gewinnen. Ein derartiger Know-how-Transfer kann dazu ge-
nutzt werden, Verbesserungspotentiale beim traditionellen Produktionsansatz zu nutzen, 
um dadurch eine Erhöhung der Kosteneffizienz zu erreichen.59 

Ferner trägt die Realisierung von Strecken-PPP zu einer Erhöhung der Transparenz bei. 
Trotz der methodischen Probleme und der insgesamt begrenzten Aussagekraft von Kosten-
vergleichsrechnungen wird durch deren Durchführung nicht nur die Transparenz über die 
Effekte des PPP-Ansatzes erhöht. Vielmehr können sie auch Anhaltspunkte für die einzel-
nen Ursachen der Kostenwirkungen sowohl bei Strecken-PPP als auch beim traditionellen 
Produktionsansatz liefern, wodurch beide Produktionsansätze weiterentwickelt werden 
können.  

4.2 Teilnetz-PPP 

4.2.1 Auswirkungen auf die Kosteneffizienz 

Aussagekräftige, vergleichende theoretische Analysen oder empirische Auswertungen über 
die Kosteneffizienz von Teilnetz-PPP, die eine Ausdehnung von mehreren hundert oder 
tausend Kilometern aufweisen, im Vergleich zum traditionellen Produktionsansatz und zu 
                                                           
58  Analog argumentiert REICHARD (2001, S. 78 f.). 
59  Vgl. BUDÄUS / GRÜNING (1997, S. 56). 
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Strecken-PPP liegen – nach dem Kenntnisstand der Verfasser – in der Literatur nicht vor. 
Ein direkter Vergleich zwischen der Kosteneffizienz bei Teilnetz-PPP und dem traditionel-
lem Produktionsansatz sowie Strecken-PPP ist aufgrund der unterschiedlichen Aufgaben-
bündelungen, Losgrößen sowie Vergütungs- und Anreizsysteme schwierig durchzuführen, 
so dass die folgenden Kostenvergleiche in erster Linie auf Plausibilitätsüberlegungen beru-
hen.  

Bei einem idealtypischen Teilnetz-PPP werden überwiegend bestehende Straßenabschnitte 
an den Betreiber übertragen, weshalb ein vergleichsweise hohes Risiko über deren Zustand 
zu Beginn der Vertragslaufzeit vorliegt. Insofern sollte bei Teilnetz-PPP Kostenrisiko ver-
stärkt von der öffentlichen Hand bzw. den Nutzern übernommen werden. Bei der Vergabe 
von Teilnetzen wird es des Weiteren kaum möglich sein, lediglich Abschnitte einzubezie-
hen, bei denen während der Vertragslaufzeit keine Änderungen des Leistungsumfangs zu 
erwarten sind. Bei Leistungsanpassungen wird die Vergütung unter Berücksichtigung von 
Kostenschätzungen oder angefallenen Kosten festgelegt werden. Damit wird für die Vergü-
tungsfestsetzung sowohl in Bezug auf den geplanten Leistungsumfang, dessen Erbringung 
mit einem hohen Kostenrisiko einhergeht, als auch in Bezug auf Leistungsänderungen eine 
Berücksichtigung geplanter oder angefallener Kosten erfolgen. Somit könnte dem Modell 
der Vergütungsfestsetzung bei der Price-Cap-Regulierung von Netzinfrastrukturen (z. B. 
Wasser, Elektrizität, Flughäfen, Flugsicherung) in Großbritannien gefolgt werden.60 Damit 
geht grundsätzlich einher, dass bei der Vergütungsfestsetzung zunächst kein bzw. nur ein 
sehr begrenzter indirekter Wettbewerbsdruck vorliegt, da geplante oder getätigte Ausgaben 
bei der Vergütungsfestsetzung berücksichtigt werden. Es erscheint fraglich, ob ein derarti-
ges Vergütungs- und Anreizsystem zu Kosteneinsparungen gegenüber dem traditionellen 
Produktionsansatz führen kann. 

Sofern Bau- und Erhaltungsarbeiten vom privaten Betreiber eines Teilnetzes wettbe-
werblich ausgeschrieben werden, könnten die zwischen dem Betreiber und seinen Lieferan-
ten vereinbarten Preise bei der Vergütungsfestsetzung berücksichtigt werden; indirekt 
könnte so Wettbewerbsdruck die Vergütungsfestsetzung beeinflussen. Allerdings besteht 
die Frage, ob – aufgrund der Informationsasymmetrien zwischen dem Betreiber und einer 
Regulierungsinstitution – derartige Ausschreibungsergebnisse für einzelne Bau- und Erhal-
tungsmaßnahmen bei der Vergütungsfestsetzung adäquat berücksichtigt werden können. 
Im Übrigen wäre sicherzustellen, dass bei den Ausschreibungen durch den Betreiber Wett-
bewerb vorliegt und keine Bieter, z. B. aufgrund von unternehmerischen Verflechtungen, 
bevorzugt werden. Sofern der Betreiber die Bau- und Erhaltungsmaßnahmen nach dem 
vorgestellten Ansatz umfassend ausschreibt, wäre er lediglich für die Planung der Auftei-
lung von Finanzmitteln auf Bau- und Erhaltungsmaßnahmen sowie die Erhaltungsstrategie 
zuständig. In diesem Fall ist es jedoch fraglich, inwiefern der Betreiber über ein höheres 

                                                           
60  Siehe hierzu z. B. die umfangreichen Darstellungen der für den britischen Luftverkehrssektor zuständigen 

Regulierungsinstitution CAA (Civil Aviation Authority) über ihre Regulierungspraxis unter 
http://www.caa.org.uk. 
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Know-how in Bezug auf Erhaltungsstrategien und genauere Kenntnisse über den Zustand 
des Straßennetzes verfügt als eine effizient organisierte öffentliche Gesellschaft. Know-
how über Erhaltungsstrategien kann auch eine öffentliche Gesellschaft von Ingenieurbera-
tungsgesellschaften „einkaufen“ und der Aufbau einer Datenbasis über das Fernstraßennetz 
dürfte von einer öffentlichen Gesellschaft ebenfalls geleistet werden können. Ferner ist zu 
hinterfragen, in welchem Ausmaß für den Betreiber Anreize vorlägen, effiziente Erhal-
tungsstrategien anzuwenden. Da die Festsetzung der Vergütung für vom Betreiber geplante 
Maßnahmen nicht im Wettbewerb sondern im Rahmen eines (Regulierungs-)Prozesses 
zwischen dem Betreiber und einer öffentlichen (Regulierungs-)Institution erfolgen wird, ist 
das Know-how der öffentlichen Regulierungsinstitution für das Ergebnis – also die Ent-
scheidung für eine bestimmte Erhaltungsstrategie – mitentscheidend. Des Weiteren wird es 
problematisch sein, bei einer kostenorientierten Vergütung Anreize für den Betreiber zu 
implementieren, eine langfristig effiziente Bau- und Erhaltungsstrategie anzuwenden. Es 
könnten – insbesondere bei einer Beteiligung von Bauunternehmen an dem Betreiber – 
Anreize für „Gold Plating“ und eine zu kapitalintensive Erhaltungsstrategie vorliegen.  

Ein generelles Problem bei der Vergabe ganzer Teilnetze dürfte die Erreichung einer an-
gemessenen Wettbewerbsintensität bei der Vergabe darstellen, da aufgrund der Größe und 
Komplexität der Aufgabe die Anzahl der interessierten Unternehmen, die ein solches Pro-
jekt durchführen können, gering sein dürfte. Ferner können bei Teilnetz-PPP Investoren 
und Betreiber leichter Druck auf den politisch-administrativen Bereich ausüben, um Rendi-
ten zu erreichen, die über die risikoadäquate Verzinsung des eingesetzten Kapitals hinaus-
gehen. Da bei Teilnetz-PPP nur ein begrenzter Vergütungsanteil ex-ante fixiert wird, soll-
ten bei der Auswahl des Betreibers die Reputation und Kenntnisse der Bieter im Rahmen 
eines Verhandlungsprozesses umfassender berücksichtigt werden als bei der Ausschrei-
bung von Verträgen, bei denen die Vergütung nach dem Festpreis- oder Einheitspreisprin-
zip erfolgt.61 Damit geht einher, dass die vergebende Instanz bei der Auswahl des Betrei-
bers für ein Teilnetz-PPP einen größeren Entscheidungs- und Bewertungsspielraum hat. 
Dies dürfte tendenziell die Erfolgswahrscheinlichkeit von Einflussversuchen anbietender 
Unternehmen auf den politischen Bereich erhöhen. Bei der Vergütungsfestsetzung von 
Teilnetz-PPP durch die Regulierungsinstitution besteht ebenfalls ein Entscheidungs- und 
Bewertungsspielraum, welche Vergütung innerhalb einer Bandbreite angemessen ist. Auch 
dies dürfte Ausgaben der Unternehmen für „Lobbying“ zur Beeinflussung der Entschei-
dungen der Regulierungsinstitution zur Folge haben.  

Vor diesem Hintergrund müssen Vorteile von Teilnetz-PPP wie eine kostengünstigere 
Durchführung des Betriebsdienstes aufgrund einer effizienteren Personalpolitik im privaten 
Bereich relativierend eingeordnet werden. Zudem ist eine Übergabe des Betriebsdienstes an 
private Unternehmen mit Hilfe von Ausschreibungen auch als eine Variante eines verbes-
serten traditionellen Produktionsansatzes umsetzbar. Bei einer Gesamtbetrachtung erscheint 
zweifelhaft, ob mit Hilfe von Teilnetz-PPP Kosteneinsparungen im Vergleich zu einem 
                                                           
61  Vgl. KLEIN (1998).  
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verbesserten traditionellen Produktionsansatz, der bei einzelnen Neubau-, Ausbau- oder 
Erneuerungsmaßnahmen um effizient ausgestaltete Strecken-PPP ergänzt wird, erzielt 
werden können. Allerdings sollten weitere Erkenntnisse über den Kostenvergleich der 
unterschiedlichen Produktionsstrategien gesammelt werden.  

4.2.2 Finanzierung und Fällung von Investitionsentscheidungen 

Sofern der Betreiber eines Teilnetz-PPP seine Vergütung direkt von den Nutzern des Teil-
netzes in Form Mautgebühren erhält, handelt es sich definitionsgemäß um eine Teilnetz-
Konzession. Im Hinblick auf die Produktion ergeben sich durch die Vergabe von Teilnetz-
Konzessionen im Vergleich zu Teilnetz-PPP keine Vorteile. Allerdings bleibt zu prüfen, ob 
Teilnetz-Konzessionen unter Umständen ein Instrument zur Verbesserung der investiven 
Effizienz sein können. Grundsätzlich wird ein privater Konzessionär der Durchführung von 
Kapazitätserweiterungsinvestitionen zustimmen, sofern er die zusätzlichen Kosten für den 
Neu- oder Ausbau der Strecke durch zusätzliche, auf seinem Teilnetz erzielbare Mautein-
nahmen decken kann. Insofern ist die Erlaubnis zu einer Erhöhung der Mauttarife bzw. die 
Möglichkeit der Abschöpfung von Zahlungsbereitschaft der Nutzer in dem entsprechenden 
Maße Voraussetzung für die Zustimmung des Konzessionärs zu der Investition. Hieraus 
folgt jedoch auch, dass der Konzessionär grundsätzlich jeder Investition – also auch aus 
volkswirtschaftlicher Sicht und / oder unter Berücksichtigung der zusätzlich generierten 
Zahlungsbereitschaft der Nutzer nicht vorteilhaften Investitionen – zustimmen wird, solan-
ge nur insgesamt auf dem Netz noch weitere Zahlungsbereitschaft der Nutzer abschöpfbar 
ist.  

Im Übrigen dürften bei der Aufteilung eines Fernstraßennetzes in Teilnetze und bei der 
Vergabe von Konzessionen zunächst unterschiedliche Tarifhöhen vorliegen, die sich aus 
den abweichenden Ausgaben und Nachfragemengen ergeben. Sofern aus politischen Grün-
den ein einheitliches Tarifniveau im gesamten Fernstraßennetz angestrebt wird, könnten 
über eine übergeordnete Institution Teile der Einnahmen aus besonders lukrativen Teilnet-
zen an die Konzessionäre in weniger lukrativen Teilnetzen weitergereicht werden. Diese 
Mittelflüsse wären bei der Beurteilung der Zustimmung zu Kapazitätserweiterungsinvesti-
tionen durch die Konzessionäre zu berücksichtigen. Demzufolge wären die Einschätzungen 
der übergeordneten Institution, die vom öffentlichen Sektor kontrolliert werden sollte, über 
Ausgaben bei der Durchführung von Kapazitätserweiterungsinvestitionen und die hier-
durch generierte Nachfrage unter Umständen sogar entscheidend für die Zustimmung der 
Konzessionäre zu Investitionsentscheidungen. 

Damit dürften bei Teilnetz-Konzessionen als institutionelle Lösung für das Finanzmana-
gement grundsätzlich keine besseren Entscheidungen im Hinblick auf das Kriterium der 
investiven Effizienz vorliegen als bei einem eigenständigen Fernstraßen-Fonds. Wenn 
Konzessionäre ein Interesse an der Erhöhung ihrer Kapitalbasis haben, würden sie unter 
Umständen versuchen, verstärkt auf den politischen Apparat einzuwirken, Kapazitätserwei-
terungsprojekte anzustoßen, auch wenn diese aus volkswirtschaftlicher Sicht nicht vorteil-
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haft sind. Insofern erscheint es im Endeffekt unwahrscheinlich, dass die Vergabe von Kon-
zessionen für Teilnetze an private Betreiber zu effizienteren Entscheidungen über Kapazi-
tätserweiterungsinvestitionen führt.  

4.3 Fazit 

Im Hinblick auf die Finanzierung und die Fällung von Investitionsnetscheidungen können 
PPP-Projekte im Regelfall keinen Beitrag zur Effizienzsteigerung leisten. Fernstraßen-
Fonds als netzweite Lösung dürften bei geeigneter institutioneller Ausgestaltung ein besse-
res Instrument für die Finanzierung sein. Lediglich in ausgewählten (Einzel-)Fällen kann 
die Ausschreibung von Strecken-Konzessionen vorteilhaft sein.  

Im Hinblick auf die Kosteneffizienz kann die Realisierung von Strecken-PPP bei geeigne-
ten Projekten und bei Berücksichtigung verschiedener Erfolgsfaktoren zu Kosteneinspa-
rungen führen. Teilnetz-PPP hingegen scheinen – soweit dies bei dem derzeitigen For-
schungsstand eingeschätzt werden kann – eher Kostensteigerungen zur Folge zu haben. 
Das Kontinuum an Lösungen zwischen idealtypischen Strecken-PPP und Teilnetz-PPP 
kann in diesem Beitrag nicht thematisiert werden. Allerdings erscheint es in Einzelfällen 
auch denkbar, dass die Übertragung größerer Abschnitte, auf denen Baumaßnahmen (Aus-
bau, Neubau, Erneuerung) durchgeführt werden, in Kombination mit bestehenden Ab-
schnitten, auf denen der Zustand der Straßen vergleichsweise gut ermittelbar ist und zu-
künftige Erhaltungsmaßnahmen vergleichsweise gut vorhergesehen werden können, nach 
dem PPP-Ansatz an private Unternehmen mit Kostenreduktionen einhergehen könnten. 
Aufgrund der begrenzten internationalen Erfahrungen mit derartigen Projekten, besteht 
hierzu jedoch noch Klärungsbedarf.  

5. Aktuelle PPP-Modelle bei den Bundesfernstraßen 

Die Realisierung von PPP-Projekten erfolgt auf den Bundesfernstraßen derzeit nach stan-
dardisierten Modellen: dem F-Modell, dem A-Modell und dem Modell des Funktionsbau-
vertrages. Alle drei Modelle werden bei Projekten eingesetzt, die idealtypischen Strecken-
PPP nahe kommen, da auf dem überwiegenden Streckenanteil zu Beginn der Vertragszeit 
ein Neu- oder Ausbau oder eine Fahrbahnerneuerung erfolgt. 

5.1 F-Modell 

Das am längsten existierende PPP-Modell im Fernstraßensektor in Deutschland ist das so 
genannte „F-Modell“, dessen Grundzüge mit dem im Jahr 1994 in Kraft getretenen und im 
Jahr 2002 modifizierten Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz (FStrPrivFinG) festge-
legt wurden.62 Mit dem als ÖPP-Gesetz abgekürzten „Gesetz zur Beschleunigung der Um-
                                                           
62  Eine ausführliche Darstellung des F-Modells erfolgt in LIMBERGER ET AL. (2001), einer Studie zur An-

wendung des F-Modells, die im Auftrag des Verkehrsministeriums von externen Beratern erarbeitet wurde 
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setzung von Öffentlich Privaten Partnerschaften und zur Verbesserung gesetzlicher Rah-
menbedingungen für Öffentlich Private Partnerschaften“ ist das FStrPrivFinG im Sommer 
2005 erneut geändert worden. Bei Projekten nach dem F-Modell ist der Betreiber verpflich-
tet, eine Straßeninfrastruktur neu oder auszubauen, 30 Jahre lang zu erhalten und zu betrei-
ben sowie diese nach Ablauf dieser Zeitspanne an die öffentliche Hand zu übergeben. Im 
Gegenzug erhält der Betreiber das Recht, zur Refinanzierung der Investition und seiner 
laufenden Ausgaben bei allen Kraftfahrzeugtypen eine Maut zu erheben. Die Mauteinnah-
men fließen dabei direkt und zweckgebunden von den Nutzern an den Betreiber, so dass 
aus ökonomischer Sicht eine Konzession vorliegt. Die Abgabe von Verkehrsmengen- oder 
Einnahmegarantien ist von der öffentlichen Hand nicht vorgesehen. Der Bund beabsichtigt, 
Projekte nach dem F-Modell grundsätzlich mit maximal 20 % der Baukosten zu bezuschus-
sen.63 Zur weiteren Finanzierung der Investition hat der Betreiber Kapital aufzunehmen. 
Der Anwendungsbereich des F-Modells ist im FStrPrivFinG auf Brücken, Tunnel und 
Gebirgspässe im Zuge von Bundesfernstraßen sowie mehrstreifige Bundesstraßen mit ge-
trennten Richtungsfahrbahnen beschränkt. Gemäß der Empfehlung zur Reform der Finan-
zierung des Bundesfernstraßennetzes in Abschnitt 3.2 sollte in Deutschland ein eigenstän-
diger Fernstraßen-Fonds für die Fernstraßen eingerichtet werden; insofern stellen Strecken-
Konzessionen grundsätzlich keine geeignete Lösung netzweiter Finanzierungsprobleme 
dar. Lediglich in Ausnahmefällen, z. B. wenn eine streckenbezogene Mauterhebung mit 
einer geringen Verkehrsverdrängung einhergeht und besonders kostspielige Abschnitte zu 
realisieren sind, erscheint die punktuelle Vergabe von Konzessionen auf einzelnen Stre-
cken sinnvoll. Deshalb ist die Möglichkeit, Projekte nach dem F-Modell realisieren zu 
können, grundsätzlich positiv zu bewerten, wobei der Anwendungsbereich des FStrPriv-
FinG die in Abschnitt 4.1.2 identifizierten, vorteilhaften Anwendungsfälle für Konzessio-
nen bereits abdeckt. 

Bisher wurde erst für zwei Projekte nach dem F-Modell ein Auftrag erteilt. Bei Rostock 
wurde der so genannte „Warnowtunnel“ zur Querung der Warnow errichtet, der im Sep-
tember 2003 für den Verkehr freigegeben wurde. In Lübeck wurde Ende August 2005 der 
so genannte „Herrentunnel“ eröffnet, der die Trave unterquert. Die Vergabe eines weiteren 
Projektes, der so genannten „Strelasundquerung“, scheiterte im Jahr 2003. Diese Brücke 
zur Insel Rügen wird inzwischen nach dem traditionellen Produktionsansatz gebaut. Zur-
zeit gibt das BMVBS vier weitere Projekte an, die nach dem F-Modell realisiert werden 
sollen. Hierzu zählen der Hochmoselübergang in Rheinland-Pfalz, der Albaufstieg zwi-
schen Ulm und Stuttgart, eine Weserquerung in Bremen sowie die Elbquerung nordwest-
lich von Hamburg bei Glückstadt. Allerdings ist die seltene Anwendung des F-Modells vor 
dem Hintergrund der wenigen Fälle, in denen die Ausschreibung von Konzessionen vor-
teilhaft ist, keinesfalls negativ zu beurteilen.  

                                                                                                                                                    
und in der auch Mustervertragsunterlagen enthalten sind. 

63  Vgl. BMVBW (2005, S. 20) und KEPPEL / HINRICHS (2000). Beim F-Modell-Projekt Herrentunnel in 
Lübeck wurde im Rahmen einer projektbezogenen (Sonder-) Lösung eine Anschubfinanzierung von 50 % 
gewährt. 
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Positiv zu bewerten ist beim F-Modell, dass die gegenwärtige Regelung der Mautberech-
nung zumindest partiell der Idee des Barwertansatzes folgt. Es wird versucht, Verkehrs-
mengenrisiko zu einem großen Teil auf die Nutzer zu übertragen, indem über Variationen 
der Mauthöhe die jeweiligen Gesamteinnahmen den Gesamtkosten in den einzelnen Perio-
den angeglichen werden. Reformbedarf gibt es zurzeit insbesondere bei der zeitlichen 
Struktur der Mauthöhe sowie bei der Regel zur Festsetzung der Vergütungshöhe des 
Betreibers. Diese Defizite stehen in Verbindung mit der juristischen Auslegung von 
Grundsätzen des auf die Mautfestsetzung beim F-Modell anzuwendenden Gebührenrechts, 
die in einem Rechtsgutachten von UECHTRITZ ET AL. (2004) im Auftrag des BMVBS 
erarbeitet wurden.64 Die Ergebnisse der juristischen Analyse führen dazu, dass zu Beginn 
der Konzessionslaufzeit eine überdurchschnittlich hohe Maut zu erheben ist. Da die Preis-
elastizität der Nachfrage im Zeitablauf tendenziell eher abnehmen wird, führt dies i. d. R. 
zu einer unnötig hohen Verkehrsverdrängung. Ferner kann es dadurch für einen Betreiber 
schwieriger werden, die Zahlungsbereitschaft der Nachfrager abzuschöpfen, um seine Kos-
ten zu decken, was wiederum zu erhöhten Risikozuschlägen und damit letztendlich zu einer 
höheren Maut bzw. einer höheren Anschubfinanzierung durch den Staat führt. Weiterhin 
kann die derzeitige Auslegung von Grundsätzen des Gebührenrechts bei Projekten nach 
dem F-Modell dazu führen, dass unnötig viele Kostenelemente nach dem Kostenzuschlags-
prinzip in die Mautgebühr eingerechnet werden können. Dabei zeigen internationale Bei-
spiele, dass eine zwischen der öffentlichen Hand und dem privaten Betreiber vereinbarte 
Festpreisvergütung durch eine ex-ante definierte Mautformel problemlos auf die Mautge-
bühr der einzelnen Perioden umgelegt werden kann.65 Die beschriebenen Defizite könnten 
durch einen noch stärkeren Rückgriff auf Elemente des Barwertansatzes beseitigt werden, 
mit dem die im Konzessionsvertrag fixierten Kosten auf die Mautgebühren während der 
gesamten Konzessionslaufzeit verteilt werden können.  

5.2 A-Modell 

Beim A-Modell wird einem privaten Unternehmen als Betreiber die Verpflichtung übertra-
gen, einen bestehenden Autobahnabschnitt auszubauen, während der Vertragslaufzeit von 
30 Jahren zu erhalten und zu betreiben sowie die Strecke nach Ablauf der Vertragslaufzeit 
an die öffentliche Hand zurückzugeben.66 Im Regelfall erfolgt eine Erweiterung des Ab-
schnitts von vier auf sechs Spuren. Zur Refinanzierung der Investition und seiner laufenden 
Ausgaben erhält der Betreiber bei Projektbeginn eine Anschubfinanzierung in Höhe von 
bis zu maximal 50 % der Baukosten sowie jährlich einen Anteil der Einnahmen der auf 
dem entsprechenden Streckenabschnitt erhobenen Lkw-Maut. Mit dem A-Modell erhofft 

                                                           
64  Vgl. UECHTRITZ ET AL. (2004). 
65  Vgl. zu den chilenischen Erfahrungen z. B. GÓMEZ-LOBO / HINOJOSA (2000) sowie zu den britischen 

Erfahrungen z. B. TIROLE (1997). 
66  Eine ausführliche Darstellung des A-Modells erfolgt in MARTENS ET AL. (2001), einer Studie zur Ausges-

taltung des A-Modells, die im Auftrag des Verkehrsministeriums von externen Beratern erarbeitet wurde und 
in der auch Mustervertragsunterlagen enthalten sind. 
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sich das BMVBS neben einer frühzeitigen Realisierung von Straßenbaumaßnahmen durch 
die Einbeziehung privaten Kapitals signifikante Kosteneinsparungen im Vergleich zum 
traditionellen Produktionsmodell.67 

Zunächst sollen fünf „Pilotprojekte“ realisiert werden, wobei bis Ende des Jahres 2005 für 
vier Projekte, die A 8 in Bayern (Augsburg / West – München / Allach), die A 4 in Thürin-
gen (Waltershausen – Herleshausen, so genannte „Umfahrung Hörselberge"), die A 5 in 
Baden-Württemberg (Baden-Baden – Offenburg) sowie die A 1 in Niedersachsen (Buch-
holz –Bremer Kreuz) die Vergabeverfahren gestartet worden sind. Des Weiteren soll die 
A 1 / A 4 in Nordrhein-Westfalen (Düren – Köln Nord) als A-Modell vergeben werden. 
Die in die Projekte einbezogenen Strecken umfassen jeweils einen Abschnitt, auf dem 
direkt nach Vertragsbeginn eine Baumaßnahme in Form eines Ausbaus von vier auf sechs 
Streifen durchzuführen ist, und einen Abschnitt, auf dem nur die bestehende Straße zu 
erhalten ist.  

Da die Vergütung des Betreibers – abgesehen von der Anschubfinanzierung – ausschließ-
lich über weitergeleitete Lkw-Mautgebühren erfolgen soll, ist das Verkehrsmengenrisiko 
vom Betreiber zu tragen. Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist die Übertragung des Ver-
kehrsmengenrisikos an den Betreiber kritisch zu bewerten. Obwohl es sich beim A-Modell 
um Ausbauprojekte handelt und Erfahrungen über die Nachfragehöhe vorliegen, dürfte das 
Verkehrsmengenrisiko aufgrund der Unsicherheit über die langfristige Entwicklung des 
Güterverkehrs hoch sein, was mit erheblichen Kosten der Risikoübernahme einhergehen 
wird. Lediglich während der ersten Jahre der Vertragslaufzeit könnte eine Übertragung des 
Verkehrsmengenrisikos an den Betreiber sinnvoll sein, da kurzfristig Verkehrsmengen 
relativ gut prognostizierbar sind und Anreize zur effizienten Abwicklung des Autobahn-
ausbaus gegeben werden können.  

Die Ausweitung des Ausdehnungsbereichs von A-Modell-Projekten über die zu Beginn der 
Vertragslaufzeit auszubauende Strecke hinaus kann die Realisierung von Skaleneffekten im 
Betriebsdienst ermöglichen. Anderseits besteht die Gefahr, dass auch bestehende Abschnit-
te an den Betreiber übertragen werden, auf denen ein hohes Risiko über den Straßenzu-
stand im Hinblick auf die Erhaltung besteht, was im Rahmen einer Festpreisvergütung die 
Risikozuschläge beim Betreiber erhöht. Die Ausdehnung der A-Modell-Projekte über die 
Ausbaustrecken hinaus ist im Übrigen auch damit zu erklären, dass auf den nicht-
auszubauenden Streckenabschnitten bei einer Barwertbetrachtung höhere Lkw-
Mauteinnahmen als Ausgaben während der Konzessionslaufzeit anfallen. Damit kann die 
(betriebswirtschaftliche) Rentabilität von Projekten über kritische Grenzen gehoben wer-
den.  

Ob und inwieweit durch die Anwendung des A-Modells Kosteneinsparungen im Vergleich 
zum traditionellen Produktionsansatz möglich sind, kann nicht abschließend beurteilt wer-
                                                           
67  Vgl. BMVBW (2003). 
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den. Allerdings führt die Projektrealisierung nach dem A-Modell in Bezug auf die Kosten-
effizienz in jedem Fall zu einem suboptimalen Ergebnis, denn theoretische Erkenntnisse 
und internationale Erfahrungen zeigen, dass durch die weitgehende Übernahme des Ver-
kehrsmengenrisikos durch die öffentliche Hand die Projektrealisierung kostengünstiger 
erfolgen könnte.68 

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass Fehlanreize im politisch-administrativen Bereich vorlie-
gen, sich für eine Projektrealisierung nach dem A-Modell zu entscheiden, auch wenn dies 
Kostensteigerungen im Vergleich zum traditionellen Produktionsansatz bedingt oder zu 
einer Realisierung von PPP-Projekten führt, die keine derartige Ausweitung der Investiti-
onsspielräume erlauben. Diese Fehlanreize sind beim A-Modell in erster Linie durch die 
erhebliche Einbeziehung privaten Kapitals bedingt, was kurzfristig die Realisierung zusätz-
licher Projekte ermöglicht. Das A-Modell ist im Hinblick auf das Ziel einer frühzeitigen 
Projektrealisierung jedoch als das falsche Instrument zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel 
für den Fernstraßensektor anzusehen. Wenn zur Beseitigung des Finanzierungsdefizits im 
Fernstraßensektor ein netzweiter Fernstraßen-Fonds eingerichtet werden würde, wäre der 
geschilderte (Fehl-)Anreiz beseitigt. 

5.3 Funktionsbauvertrag 

Neben dem A- und F-Modell findet mit dem so genannten „Funktionsbauvertrag“ in 
Deutschland ein weiteres PPP-Modell Anwendung, wenngleich dieses Modell in der Dis-
kussion häufig im Schatten des A- und F-Modells steht.69 Beim Funktionsbauvertrag ist der 
Auftragnehmer neben dem Neu- oder Ausbau oder der Grunderneuerung einer Strecke in 
einem 15-30-jährigen Zeitraum unter Berücksichtigung funktionaler Anforderungen für die 
Erhaltung des entsprechenden Streckenabschnitts verantwortlich.70 In Bezug auf die Struk-
tur ist der Funktionsbauvertrag in drei Leistungsteile gegliedert.71 Teil A beinhaltet alle 
Leistungspositionen, die nicht zum gebundenen Oberbau der Straße gehören; Teil B be-
zieht sich auf die Funktionsbauleistung und verlangt die Herstellung des gebundenen O-
berbaus, entsprechend der funktionalen Anforderungen; Teil C schließlich enthält die Er-
haltung der Funktionsbauleistung des Teils B über die vorgesehene Vertragslaufzeit.  

Die Vergütung des Leistungsteils A erfolgt mit Hilfe von Einheitspreisen, während die 
Leistungsteile B und C jeweils pauschal, d. h. unter Nutzung eines Festpreises vergütet 
werden, so dass aus einer übergeordneten Perspektive jeder Leistungsteil als eine zu erbrin-
                                                           
68  Die Übertragung des Verkehrsmengenrisikos an den Betreiber und die damit einhergehende Berücksichtigung 

von Zahlungsbereitschaften bei der Investitionsentscheidung führt – wie in BECKERS (2005, S. 185 f.) dar-
gestellt – auch nicht zu systematisch besseren Investitionsentscheidungen.  

69  Eine ausführliche Darstellung des Funktionsbauvertrages erfolgt in KNOLL ET AL. (1999), einer Studie zur 
Ausgestaltung des Funktionsbauvertrages, die im Auftrag des Verkehrsministeriums von externen Beratern 
erarbeitet wurde und in der auch Mustervertragsunterlagen enthalten sind. 

70  Vgl. KAPPEL (2003, S. 263) und SCHMIDT (2004, S. 52). 
71  Vgl. KNOLL ET AL. (1999, S. 40 f.), DREHER (2003, S. 260) und KAPPEL (2003, S. 263 ff). 
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gende Leistungsposition und der Funktionsbauvertrag als Ganzes als eine Form des Ein-
heitspreisvertrags interpretiert werden kann. Die Auszahlung der Vergütung nach Teil A 
erfolgt wie bei einem reinen Bauvertrag.72 In Teil B werden 90 % der Vergütung nach der 
Fertigstellung der Baumaßnahme und die restlichen 10 % nach Auswertung der Übergabe-
inspektion geleistet, die im Anschluss an die Bauarbeiten stattfindet. In Teil C werden die 
Bieter ihre Angebots(teil)summe mit Hilfe der Barwertmethode errechnen. Die öffentliche 
Hand bildet aus diesen Barwerten Annuitäten, d. h. jährlich gleich hohe Beträge, und zahlt 
die Summe der jeweils bis dahin akkumulierten Annuitäten nach Durchführung von Funk-
tionsinspektion erstmals nach neun Jahren sowie anschließend alle drei Jahre aus. Nach 
Ablauf der Vertragsdauer und der Auswertung der Abnahmeinspektion wird die Restvergü-
tung geleistet. Von den Auszahlungsbeträgen während des Erhaltungszeitraums können so 
genannte „Nutzungsausfallkosten“ abgezogen werden, die bei Verkehrsbeeinträchtigungen 
aufgrund von Erhaltungsmaßnahmen fällig werden. 

In Deutschland wurden im Jahr 2002 mit einem Abschnitt auf der A 61 in Rheinland-Pfalz 
(Koblenz – Kruft) sowie einem Abschnitt auf der A 81 in Baden-Württemberg (Oberndorf 
– Rottweil) zunächst zwei Pilotprojekte zur Erneuerung von BAB-Abschnitten ausge-
schrieben, die beide eine Losgröße von 10 km und eine Vertragsdauer von 20 Jahren auf-
weisen.73 In der Folgezeit sind zwei weitere Funktionsbauverträge vergeben worden. Dabei 
handelt es sich um ein 11,7 km langes Teilstück der BAB A 93 in Bayern, bei dem die 
Vertragslaufzeit 20 Jahre beträgt, und ein 12,7 km langes Projekt auf der BAB A 31 in 
Nordrhein-Westfalen mit einer Vertragslaufzeit von 30 Jahren. Außerdem bestehen in 
Thüringen Überlegungen, einen Funktionsbauvertrag zum Ausbau eines ca. 40-50 km 
langen Abschnitts auf der BAB A 9 zu vergeben. 

Die bisherigen Projekterfahrungen zeigen die Bedeutung der Vertragslaufzeit für die Wahl 
der Bauweise (Asphalt oder Beton). Bei den ersten drei Projekten wurde jeweils eine 20-
jährige Laufzeit gewählt, was tendenziell der Betonbauweise entgegengekommen sein 
dürfte. Zwar wurde bei einer Erneuerungsmaßnahme, der BAB A 81, eine Asphaltdecke 
verwendet, jedoch dürfte dies vor allem durch die dort notwendige Verkehrsführung im 
3+1-System während der Bauphase bedingt gewesen sein.74 Ein Versuch, eine höhere 
Bauweisenneutralität herzustellen, erfolgt bei dem Funktionsbauvertrag auf der A 31, des-
sen Laufzeit 30 Jahre beträgt.  

Es ist grundsätzlich positiv zu bewerten, dass beim Funktionsbauvertrag die Vergütung für 
die Service-Bereitstellung über Verfügbarkeitszahlungen erfolgt. Weiterhin ist positiv 
anzumerken, dass das so genannte „negative Verkehrsmengenrisiko“, welches das Risiko 
steigender Erhaltungskosten aufgrund einer höheren Verkehrsmenge beschreibt, dem 
Betreiber auf eine anreizkompatible Weise größtenteils abgenommen wird. Dieser Effekt 
                                                           
72  Vgl. KNOLL ET AL. (1999, S. 40 ff), DREHER (2003, S. 261) und KAPPEL (2003, S. 265). 
73  Vgl. BMVBW (2004, S. 34) und KAPPEL (2003, S. 263). 
74  Vgl. KAPPEL (2003, S. 264). 
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wird durch eine Regelung zur vorzeitigen Vertragsbeendigung bei Erreichen einer ex-ante 
festgelegten Anzahl äquivalenter 10-t-Achslastübergänge in Verbindung mit der Auszah-
lung aller ausstehenden Vergütungselemente des Teils C erzielt.75  

Allerdings scheint beim Funktionsbauvertrag die Gefahr zu bestehen, dass der Staat nicht 
während der gesamten Projektlaufzeit ausreichend gegen eine Nicht- oder Schlechtleistung 
des Betreibers abgesichert ist, da die Vergütungsanteile zeitnah zu den Aufwendungen des 
Betreibers ausgezahlt werden und damit kein privates Kapital als Haftungsmasse zur Ver-
fügung steht. Ebenso wird grundsätzlich auf Bürgschaften nach Abnahme der Bauleistung 
verzichtet, die das beschriebene Defizit beheben oder zumindest mindern könnten.76 Eine 
fehlende Absicherung des Staates kann zu Fehlanreizen in der Angebotsphase bei den 
Bietern sowie nach Vertragsabschluss beim Betreiber führen.77 

Hinsichtlich der Risikoallokation stellt sich die Frage, inwiefern die Dreiteilung des Ge-
samtangebots in Teilangebote für die Teile A, B und C sinnvoll ist. Während die Teilange-
bote für die Teile B und C ohnehin nach dem Festpreisprinzip erfolgen und zusammenge-
fasst werden könnten, ist die bestehende Einheitspreisstruktur zwischen den drei Leistungs-
teilen durch den Angebotsteil A bedingt, der mit Hilfe von Einheitspreisen gemäß der Ver-
dingungsordnung für Bauleistungen (VOB) vergütet wird. Jedoch wäre eine Festpreisver-
gütung für den Teil A tendenziell mit höheren Risikozuschlägen – insbesondere aufgrund 
des Baugrundrisikos – verbunden. Folglich gilt es hier, einen Zielkonflikt zwischen höhe-
ren Kosten der Risikoübernahme (bei einem Festpreisvertrag) und der Möglichkeit des 
strategischen Bietens sowie evtl. auftretenden Anreizproblemen (beim jetzigen Einheits-
preissystem) abzuwägen. Eine Vergütung nach dem Festpreisprinzip sollte ermöglicht 
werden, so dass die unter Berücksichtigung der jeweiligen Projektcharakteristika vorteil-
hafte Vergütungsregel implementiert werden kann. 

Nach Angaben aus der für die Entwicklung des Funktionsbauvertrages zuständigen Abtei-
lung des BMVBS deuten die Erfahrungen mit den bisher vergebenen Projekten nach dem 
Funktionsbauvertrag auf Kosteneinsparungen hin. Allerdings wäre für eine kritische Ab-
schätzung der Kostenwirkungen eine genaue Analyse der Daten erforderlich. Auch wenn 
auf der Grundlage der bisherigen Daten bei einem komplikationslosen Projektverlauf Kos-
teneinsparungen erwartet werden, so bleibt abzuwarten, ob die vertragliche Struktur des 
Funktionsbauvertrages und die institutionellen Rahmenbedingungen (z. B. dezentrale Zu-
ständigkeiten der Bundesländer) sich in Nachverhandlungssituationen bewähren. Außer-
dem könnte sich der vermutlich zu geringe Schutz der öffentlichen Hand gegen eine Nicht- 
oder Schlechtleistung des Betreibers langfristig negativ auf die Kostenentwicklung auswir-

                                                           
75  Vgl. KAPPEL (2003, S. 264). 
76  Zwar wird bei der BAB A 61 bei Verfehlen eines vorgesehenen Zustandswertes im Zuge der Abnahmeinspek-

tion eine Bürgschaft fällig, jedoch scheint diese in ihrer jetzigen Form beim Betreiber keine hinreichenden 
Anreize für eine unbedingte Fortsetzung des Projektes zu schaffen, vgl. EIFERT (2004, S. 2). 

77  Vgl. BECKERS (2005, S. 91 ff). 
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ken. 

6. Fazit 

Die Analyse hat gezeigt, dass im Bereich der Bundesfernstraßen sowohl bei der Finanzie-
rung als auch bei der Produktion grundsätzlicher Reformbedarf besteht. Das Mitteldefizit 
im deutschen Fernstraßensektor sollte durch die Einrichtung eines Fernstraßen-Fonds, dem 
zweckgebundene Zahlungsbeiträge der Nutzer zufließen, beseitigt werden. Bei der Festle-
gung des Zeitpunktes der Einführung einer Pkw-Maut sollten das Kriterium der allokativen 
Effizienz sowie die Kosten der Mauterhebung berücksichtigt werden. Ein eigenständiger 
Fernstraßen-Fonds bietet Vorteile, da – neben einer Auflösung des Mitteldefizits im deut-
schen Fernstraßensektor – bei geeigneter Ausgestaltung des Fonds bessere Investitionsent-
scheidungen zu erwarten sind. Ferner würde die Existenz eines solchen Fonds erlauben, 
dass über die Durchführung von PPP-Projekten ausschließlich unter Kostengesichtspunk-
ten entschieden werden könnte, da das Ziel der frühzeitigen Projektrealisierung durch eine 
private (Vor-)Finanzierung an Bedeutung verlöre. Es bietet sich an, die VIFG zu einem 
eigenständigen Fernstraßen-Fonds weiterzuentwickeln. Bei der Gründung eines Fernstra-
ßen-Fonds sollten diesem gesetzlich Verhaltensregeln und Transparenzvorschriften vorge-
geben werden. Die Vergabe von Teilnetz-Konzessionen an private Unternehmen zur Fern-
straßenfinanzierung dürfte im Vergleich zur Einrichtung einer Fonds-Lösung Nachteile 
aufweisen.  

In Bezug auf die Produktion deutet die Analyse von Teilnetz-PPP darauf hin, dass die Ver-
gabe ganzer (Teil-)Netze keine Kosteneinsparungen im Vergleich zu einer optimierten 
traditionellen Produktion bewirken kann und tendenziell sogar Kostensteigerungen zur 
Folge haben dürfte. Dahingegen erscheint es realistisch, dass durch die Realisierung von 
Strecken-PPP bei einem hohen Neubau-, Ausbau- oder Erneuerungsanteil eine Steigerung 
der Kosteneffizienz erreicht werden kann. Hierfür sind neben einer geeigneten Projektaus-
wahl verschiedene weitere Erfolgsfaktoren zu erfüllen wie eine vorteilhafte Risikoallokati-
on, ein wettbewerbliches Vergabeverfahren, adäquat ausgestaltete Vertragsunterlagen so-
wie kompetente und standhafte Institutionen zur Projektvorbereitung und -begleitung.  

Die Anwendung des PPP-Ansatzes auf den Bundesfernstraßen, für die auf drei standardi-
sierte Modelle (F-Modell, A-Modell, Funktionsbauvertrag) zurückgegriffen wird, erfolgt 
grundsätzlich bei Projekten, die idealtypischen Strecken-PPP nahe kommen. Beim F-
Modell, dessen Anwendungsbereich die geeigneten Fälle für Konzessionen abdeckt, sollten 
einzelne Aspekte der Mautregulierung weiterentwickelt werden. Vor dem Hintergrund der 
erkennbaren Defizite des A-Modells sollte dessen Modifikation angegangen werden. PPP-
Projekte für den Autobahnausbau sollten zukünftig einzig auf die Erzielung von Kostenein-
sparungen ausgerichtet werden. Auch beim Funktionsbauvertrag besteht Weiterentwick-
lungsbedarf. Insbesondere die durch den vollständigen Verzicht auf eine private Kapitalbe-
reitstellung bedingte fehlende Absicherung des Staates gegen eine Nicht- oder Schlechtleis-
tung des Betreibers kann zu Fehlanreizen bei den Unternehmen führen. Die Analysen ha-
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ben gezeigt, dass der PPP-Ansatz einen Beitrag zu den erforderlichen Reformen bei den 
Bundesfernstraßen leisten kann; das Potential des PPP-Ansatzes sollte allerdings auch nicht 
überschätzt werden. Im Übrigen besteht Weiterentwicklungsbedarf beim traditionellen 
Produktionsansatz auf den Bundesfernstraßen. Für das Management der Fernstraßen sollte 
die Bundesauftragsverwaltung abgeschafft werden und es sollten öffentliche Gesellschaften 
gegründet werden, die bundesländerübergreifend tätig sind. 

Abstract 

This article analyzes the efficiency impacts of PPP-projects in the highway sector. The economic analysis con-
cludes that the PPP-approach should primarily be considered as an alternative procurement strategy. PPP can be 
suitable for the new built, extension and renewal of certain highway stretches to reduce costs, whereas the applica-
tion of the PPP approach for entire networks seems to go along with cost increases. For achieving the potential 
cost reductions in PPPs for stretches, risks should be allocated in an efficient way between the involved parties, 
and tendering procedures should be competitive. Apart from that, well-elaborated contracts as well as credible and 
stable public institutions in charge of preparing, tendering and monitoring the projects are necessary to ensure the 
success of PPPs. It is also found that concession models which combine the PPP-approach with a remuneration of 
the concessionaire based on user payments are not an appropriate instrument to solve financial problems in the 
highway network; they should only be considered in exceptional cases for stretches with little traffic deviation in 
the case of tolling. The lack of funding in the German federal trunk road sector should rather be addressed by the 
implementation of a road fund which should receive earmarked user charges. A further result is that the current 
PPP-models in Germany (A-Model, F-Model, and Functional Construction Contract) feature some design deficits 
and need to be adapted in order to achieve the goal of increased cost efficiency. 
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